
• 1Bundesnetzagentur 

Beschlusskammer 8 

Aktenzeichen: BK8-17/1832-01 

Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren nach§ 29 Abs. 1 EnWG, § 32 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. 

§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1a, § 32 Abs. 1 Nr. 2 ARegV 

wegen 	 Genehmigung des Regulierungskontosaldos 2013 bis 2016 und 

der Verteilung durch zu„ und Abschläge auf die Erlösobergren· 

zen 

hat die Beschlusskammer 8 der Bundesnetzagentur für Elektrizität. Gas, Tele­

kommunikation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, 

durch den Vorsitzenden Karsten Bourwieg, 

den Beisitzer 	 Bernd Petermann· 

und den Beisitzer Wolfgang Wetz!, 

auf Antrag der TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co. KG, Schwerborner Stra­

ße 30, 99087 Erfurt, gesetzlich vertreten durch die TEN Thüringer Energienetze 

Geschäftsführungs-G.mbH, Schwerborner Straße 30, 99087 Erfurt, vertreten durch 

die Geschäftsführung , 

„ Antragstellerin ­
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am 29.04.2020 beschlossen: 

1. 	 Der Regulierungskontosaldo für die Jahre 2013 bis 2016 sowie die Vertei­

lung durch Zu- bzw. Abschläge auf die kalenderjährlichen Erlösobergren­

zen der Jahre 2018 bis 2023 der Antragstellerin werden gemäß Anlage 1 

dieses Beschlusses genehmigt. Im Übrigen wird der Antrag abgelehnt. 

2. 	 Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach § 91 EnWG. 

Gründe 

1. 	 Sachverhalt 

Die Antragstellerin hat mit Schreiben vom 28.06.2017 einen Antrag auf Genehmi­

gung der Zu- bzw. Abschläge aus dem Regulierungskonto der Jahre 2013 bis 

2016 gemäß§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. .1a i.V.m. § 34 Abs. 4 ARegV gestellt. 

Am 18.10.2018 hat die Beschlusskammer eine vorläufige Anordnung hinsichtlich 

des Regulierungskontos der Kalenderjahre 2013 bis 2016 sowie der Verteilung 

durch Zu- bzw. Abschläge auf die kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der Jahre 

2018 bis 2023 erlassen. 

Die Beschlusskammer hat der Antragstellerin gemäß § 67 Abs. 1 EnWG mit 

Schreiben vom 17.01.2020 Gelegenheit gegeben, sich zu der beabsichtigten end­

gültigen Entscheidung der Beschlusskammer zu äußern. 

Die Antragstellerin hat unter anderem mit Schreiben vom 07.02.2020 Stellung ge­

nommen. 

Die Landesregulierungsbehörde, in deren Gebiet der Netzbetreiber seinen Sitz 

hat, wurde gemäß § 55 Abs. 1 EnWG über die Einleitung des Verfahrens infor­

miert. Das Bundeskartellamt und die Landesregulierungsbehörde wurden gemäß 

§ 58 Abs.1 S. 2 EnWG beteiligt. 

Im 	Übrigen wird auf die Verfahrensakte verwiesen. 
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II. 	 Begründung 

1. 	 Zuständigkeit 

Die Bundesnetzagentur ist gemäß § 54 Abs. 1 und 3 EnWG die zuständige Regu­

lierungsbehörde. 

Die Zuständigkeit der Beschlusskammer ergibt sich aus § 59 Abs. 1 S. 1 EnWG. 

2. 	 Ermittlung der Zu· bzw. Abschläge auf die Erlösobergren­

zen der Jahre 2018 bis 2023 nach § 5 Abs. 3 ARegV 

2.1 Ermächtigungsgrundlage 

Die Genehmigung der Zu- bzw. Abschläge auf die Eriösobergrenzen d~r Antrag­

stellerin für die Jahre 2018 bis 2023 erfolgt auf Grundlage des § 29 Abs. 1 EnWG, 

§ 32 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 a, § 32 Abs. 1 Nr. 2 ARegV. 

Die Regulierungsbehörde genehmigt gemäß §§ 5 Abs. 3 und 34 Abs. 4 ARegV 

Zu- bzw. Abschläge auf die Er1ösobergrenzen der Antragstellerin für die Jahre 

2018 bis 2023. die sich aus dem Saldo des Regulierungskontos zum 31.12.2016' 

ergeben. Die ermittelten Differenzen nach § 5 Abs. 1 · ARegV und die Zu- und Ab­

schläge sind gemäß § 5 Abs. 2 ARegV zu verzinsen. 

Für die Berechnung der Zu- und Abschläge auf die Eriösobergrenzen wird zu­

nächst der Saldo zum 31.12.2016 ermittelt. Dieser wird sodann um ein Jahr auf­

gezinst. um zu berücksichtigen, dass die Auflösung des Regulierungskontosaldos 

erst im Jahre 2018 beginnt. 

Der Ausgleich des aufgezinsten Saldos zum 31.12.2016 erfolgt in sechs gleich­

mäßigen Raten ab dem Jahr 2018. Zusätzlich erfolgt eine Verzinsung des im je­

weiligen . Kalenderjahr durchschnittlich gebundenen Saldos nach § 5 Abs. 2 

ARegV. Der Zinssatz für die Aufzinsung im Jahr 2017 und im gesamten Auflö­

sungszeitraum entspricht dem 10-jährigen Durchschnitt der von der Bundesbank 

veröffentlichten Umlaufsrenditen "festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emit­

tenten" der Kalenderjahre 2007 bis 2016 in Höhe von 2,12 Prozent. 
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2.2 Positionen im Regulierungskonto 

Die einzelnen Positionen im Regulierungskonto ergeben sich für die Jahre 2013 

bis 2016 aus § 5 Abs. 1 ARegV. Für den Elektrizitätsbereich sind dies im Einzel­

nen: 

a) 	 die Differenz zwischen den nach § 4 ARegV zulässigen Erlösen und den 

von der Antragstellerin unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengen­

entwicklungen erzielbaren Erlösen (§ 5 Abs. 1 S. 1 ARegV), 

b) 	 die Differenz zwischen den tatsächlich entstandenen Kosten nach § 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 und 8 ARegV und den in der Erlösobergrenze diesbe­

züglich enthaltenen Ansätzen (§ 5 Abs. 1 S. 2 ARegV), 

c) 	 die Differenz zwischen den tatsächlich entstandenen Kosten nach § 11 

Abs. 5 ARegV i.V.m. der Festlegung volatiler Kosten nach § 11 Abs. 5 

ARegV zur Berücksichtigung von Verlustenergiekosten in der zweiten Re­

gulierungsperiode und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthalte­

nen Ansätzen (§ 5 Abs. 1 S. 2 ARegV) bzw. der entsprechenden freiwilligen 

Selbstverpflichtung nach § 11 Abs. 4 S. 2 ARegV sowie 

d) die Differenz zwischen den bei effizienter Leistungserbringung entstehen­

den Kosten des Messstellenbetriebs oder der Messung und den in der Er­

lösobergrenze diesbezüglich enthaltenen Ansätzen, soweit diese Differenz 

durch Änderungen der Zahl der Anschlussnutzer, bei denen Messstellenbe­

trieb oder Messung durch die Antragstellerin durchgeführt wird, oder durch 

Maßnahmen nach § 21 b Abs. 3a und 3b EnWG a.F. sowie nach § 18b 

StromNZV a.F. verursacht wird(§ 5 Abs. 1 S. 3 ARegV in der Fassung vom 

26.07.2016). 
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2.2.1 Differenz zwischen zulässigen Erlösen und erzielbaren Er­

lösen 

Gemäß§ 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz der zulässigen Erlöse und der von 

der Antragstellerin unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklung 

erzielbaren Erlöse im Regulierungskonto zu erfassen. Die angepassten Erlös­

obergrenzen werden in den Anlagen 3 a bis c den von der Antragstellerin ange­

passten Erlösobergrenzen gegenübergestellt. 

Die für die Jahre 2013 bis 2016 in den Einzelbestandteilen der Erlösobergrenze 

gegenüber dem Ansatz der Antragstellerin ermittelten Differenzen ergeben sich 

ebenfalls aus den Anlagen 3 a bis c. 

2.2.1.1 Zulässige Erlöse 

Die zulässigen Erlöse bestimmen sich gemäß§ 4 ARegV. Dabei sind die gemäß 

§ 4 Abs. 1 und 2 ARegV bestimmten Erlösobergrenzen nach Maßgabe von § 4 

Abs. 3 bis 5 ARegV kalenderjährlich von der Antragstellerin anzupassen. 

Dies umfasst insbesondere die zulässige Anpassung der jeweiligen kalenderjährli­

chen Er1ösobergrenze in Folge von Änderungen des. Verbraucherpreisgesamtin­

dexes nach § 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) sowie Änderungen von dau­

erhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 8, Bb 

bis 11 und 12a bis 17 ARegV sowie § 11 Abs. 2 S. 2 und 4 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 

Nr. 2 ARegV). 

Soweit die Beschlusskammer die Erlösobergrenzen für die zweite Regulierungs­

periode erst nach Beginn der Regulierungsperiode festgelegt hat, ist hinsichtlich 

der zulässigen Erlöse des jeweiligen Jahres auf die von der Beschlusskammer 

festgelegte kalenderjährliche Er1ösobergrenze abzustellen. Die vom Netzbetreiber 

im Rahmen der Anpassung der Erlösobergrenzen angesetzten Werte sind für die 

betreffenden Kalenderjahre insoweit zu korrigieren. 

Kosten aus der erforderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen (§ ·11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV), für die Nachrüstung gemäß der Systemstabilitätsver­
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ordnung (§ 11 Abs. 2 S.1 Nr. 5 ARegV) und aus vermied.enen Netzentgelten (§ 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 8 ARegV) können auf Basis von Planwerten vorgenommen· werden 

und fließen im Rahmen eines Plan-lst-Abgleichs in das Regulierungskonto ein. 

Zudem können jeweils ·auf Antrag der Antragstellerin gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. ·1 

und 2 ARegV Anpassungen der Ertösobergrenze in Folge von Genehmigungen 

a) nach Maßgabe des§ 10 ARegV (Erweiterungsfaktor} und 

b) auf Grund eines Härtefalls nach § 4 Abs. 4 Nr. 2 ARegV 

gewährt werden. 

Eine weitere Anpassung der Er1ösobergrenze ist gemäß§ 4 Abs. 5 ARegV nach 
. . . 

Maßgabe des § 19 ARegV (Qualitätselement) möglich. Überdies können Anpas­

sungen . aufgrund einer Mehrerlösabschöpfung nach § 34 Abs. 1 ARegV i. V. m. . 

§ 11 StromNEV in analoger Anwendung erfolgen. 

Die Antragstellerin hat unter den Aktenzeichen BKB-11/1832-13 un.d BK8-14/1832­

13 öffentlich-rechtliche Verträge. mit der Bundesnetzagentur geschlossen. Durch 

diese Verträge wurden die der jährlichen Entgeltbildung zu Grunde zu legenden . . 
Beträge geändert. Diese Beträge sind im Regulierungskonto beim A~gleich mit 

den erzielbaren Erlösen zu berücksichtigen. Zur Bestimmung der zulässigen Erlö­

se ist somit generell auf die vor Abschluss der öffentlich-rechtlichen Verträge ur-' . . 
sprünglich festgelegten bzw. nach§ 4 A~s. 3 und 4 ARegV angepassten kalender­

jährlichen Erlösobergrenzen abzusteifen. · 

Aktenzeichen 

BK8-11/1832-13 1 

BKS-14/1832-13 

Summe 

In den Anlagen 3a erfolgt jedoch unter „Sonstiges" der Ausweis eines Anpas­

sungsbetrages aus technischen Gründen bei den zulässigen Erlöse~ und nicht bei 

den erzielbaren Erlösen. · 
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Eine Änderung der Ertösobergrenzen erfolgte bei der Antragstellerin auch auf­. 

grund von Teilnetzübergängen nach§ 26 Abs. 2 bis 5 ARegV. Die zu berücksich­

tigenden Teilnetzübergänge sind in Anlage 3c ausgewiesen. 

Im Zuge der Netzaufnahme des Mittelspannungsnetzes der Energieversorgung 

lnselsberg GmbH zum 01.06.201 O wurden ggü. dem ursprünglichen Beschluss 

(Az.: BKB-10/1832-71) die dauerhaft nicht bee,innussbarep Kostenanteile in Höhe 

angepasst. Es handelt sich um die Kosten für die erforderliche 

Inanspruchnahme vorgel~gerter Netzebenen sowie· um die Vergütungen für de­

zentrale Einspeisungen nach § 18 StromNEV. Bei beiden Positionen handelt es 

sich um Plankosten, die bereits bei der Anpassung des Gesamtnetzes in Ansatz 

gebracht werden. 

Die nachfolgend aufgeführten Netzteile wurden als Netzabgänge berücksichtigt. 

von 
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Netzabgang 

01.10.2007 

01.10.2008 

Netzbetreiber Netzteile 

EVN Netz GmbH Sielen, Leimbach, Himmelgarten, Stei­

gerthal und Steinbrücke~ . . 

EVN Netz GmbH Herreden, Hesserode, Hochstedt, Hörn­
. 

ingen und Sundhausen 

01.01.2012 

. 01 .01.2012 

01 .01.2012 

01.01.2012 

01.01.2012 

. 

ENA Energienetze Herressen, Oberndorf, Rödigsdorf, 

Apolda GmbH Schöten, Utenbach, Oberroßla und 

Sulzbach 

Greizer Energienetze Moschwitz 

GmbH 

EnR Energienetze Ru- Unterpreilipp, Oberpreilipp, Lichstedt 

dolstadt GmbH und Keilhau 

NETZE Bad Langen- Aschara, Großwelsbach, Grumbach, 

salza GmbH Henningsleben, Merxleben, Nägelstedt, 

Thamsbr.ück, Waldstedt, . Wiegleben, 

Zimmern 

Stadtwerke Ilmenau Manebach und Oberpörlitz 

GmbH 

' 



Netzabgang Netzbetneiber Netzteile 

01.01.2012 Licht· und Kraftwerke Hönbach und Unterlind 

Sonneberg GmbH 

01.01.2012 Stadtwerke ·Arnstadt Rudisleben 

Netz GmbH 

01.01.2013 EVN Netz GmbH Petersdorf 

01.01.2013 EVN Netz GmbH Rodishain und Stempeda 

01.0:t .2013 Stadtwerke Ilmenau Heyda 


GmbH 


01.01.2013 Saalfelder Energienetze Crösten, Beulwitz, Wöhlsdorf und Aue 

GmbH am Berg 

01.01.2013 ENWG Energienetze Gabemdorf, Gelmeroda, Nieder· 

Weimar GmbH & Co KG grunstedt, Possendorf. Süßenbom, 

Taubach und Tröbsdorf 

01.01.2013 Werraenergie GmbH Schweina und Stadtlengsfeld 

01.01.2013 Werraenergie GmbH Floh 

01.01.2013 Stadtwerke Sonders- Großfurra, Neuheide, Thalebra, Klein· 

hausen Netz GmbH bemdten, Berka, Hohenebra, Himmels­

berg, Schemberg, Straußberg, Ober­

spier, lmmenrode, Dietenbom, Groß­

bemdten und Hachelbich 

01.01.2013 GeraNetz GmbH Großfalka, Kleinfalka, Niebra, Otticha, 

Hain•. Wachholderbaum, Hermsdorf, 

Kleinaga, Roben, Rusitz, Steinbrücken, 

Dorna, Bieblach, Negis, Röpsen, 

Laasen, Trebnitz, Lauenhain, Söllmnitz, 

Wemsdorf, Thränitz, Weißig, Collis, 

Kaimberg, Langeberg, Naulitz, 

Schafpreskeln und Zschippem 

01.01.2013 Albrechts, Dietzhausen, Vesser und 

Mehlis Netz GmbH 

Stadtwerke Suhl/Zella­

Wichtshai.Jsen 

0.1.01.2013 Stadtwerke Energie Je- Altenberga, Bucha, ~mburg-Camburg, 
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Netzabgang Netzbetreiber Netzteile 

na-:Pößneck GmbH Frauenprießnitz, Hainichen, Jenalöbnitz, 

Lehesten, Sulza, Tautenburg, Magdala, 

' Ruttersdorf-Lotschen, Großlöbischau, 

Maua (einschl. Leutra), Kunitz (einschl. 

Laasan), Cospeda (enschl. 

Remderod~). Jenaprießnitz (einschl.' 

Wogau). lsserstedt, Rodigast (einschl. 

Luka), Gniebsdorf, Mühle-Starke 

01.01.2013 Energiewerke Zeulenro~ Kleinwolschendorf und Triebes 

da GmbH 

01.01.2013 Stadtwerke Mühlhausen Görmar, Feichta, Saalfeld und 

NetZ GmbH Schröterode 

01.01.2013 Stadtwerke Neustadt an Breitenhain, Strößwitz, Lichtenau, 

der Orla GmbH Neunhofen ·und Sorga 

01.01.2014 EVB Netze GmbH Stockhausen, Wartha, Göringen, Neu­

enhof, Hörsehei. Hötzelsroda, Stedtfeld, 

Madelungen, Stregda, Berteroda und 

. Neukirchen 

01.01.2014 Werraenergie GmbH Vacha 

01.01.2014 Stadtwerke Stadtroda Bollberg 

1 GmbH 

1 01.01.2014 Stadtwerke Stadtroda Gernewitz, Podelsatz und Hainbücht 

GmbH .. 
„ 

01.01.2014 Stadtwerke Energie Je- Schöngleina, Mörsdorf, St. Ga~gloff, 

na-Pößneck GmbH Reichenbach und Schleifreisen sowie in 

den Städten Hermsdorf und Bürgel 

01.01.2014 Nordhausen Netz Herrmannsacker . 
GmbH 

01.01.2014 Stadtwerke Meiningen Herpf, Utendorf, Schwarza, Kühndorf 

GmbH und Christes 

01 .01.2014 OsthessenNetz GmbH · Merkers-Kieselbach, Frauensee und 
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Netzabgang Netzbetreiber Netzteile 

Domdorf 

01.01.2015 SÜC Energie und H2Q 

GmbH 

Bad Colberg-Heldburg, Hellingen, 

Schlechtsart, Ummerstadt, 

Schweickertshausen, Westhausen und 

Gompertshausen 

01.01.2016 Werraenergie GmbH Bad Salzungen 

2.2.1.1.1 	 Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach 

§ ·s ARegV (§ 4 Abs. 3 s. 1 Nr. 1 ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erfösobergrenzen für die Kalenderjahre 2013 bis 

2016 ist die Änderung des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu 

berücksichtigen. Hierfür sind· die folgenden Verbraucherpreisgesamtindizes zu 

verwenden: 

Jähr Basisjahr VPlo VPlt„ 

2013 2006 101 ,6 110,7 

2014 2011 102,1 104,1 

2015 2011 102,1 105,7 

2016 2011 102,1 106,6 

2.2.1.1.2 	 Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten­

anteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 3 und 9 bis 13 

ARegV (§ 4Abs. 3 S. 1Nr._2,1. HS ARegV) 

Kosten aus gesetzlichen Abnahme~ und Vergütungspflichten (Nr. 1 }, Betriebssteu­

ern (Nr. 3), betrieblichen und tarifvertraglichen Vereinbarungen zu Lohnzusatz­



und Versorgungsleistungen, soweit diese in der Zeit vor dem 31. Dezember 2008 

abgeschlossen worden sind (Nr. 9), der im gesetzlichen Rahmen ausgeübten Be­

triebs- und Personalratstätigkeit (Nr. 10), der Berufsausbildung und Weiterbildung 

im Unternehmen und von Betriebskindertagesstätten für Kinder der im Netzbe­

reich beschäftigten Betriebsangehörigen (Nr. 11) und die Erlöse aus der Auflösung 

von Netzanschlussbeiträgen und Baukostenzuschüssen (Nr. 13) wurden vom 

Netzbetreiber gemäß§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2, 1. HS ARegV jeweils auf die im vor­

letzten Kalenderjahr entstandenen Kosten angepasst. 

2.2.1.1.2.1. Betriebssteuern 

Der Netzbetreiber hat bei der Anpassung der Betriebssteuern nach§ 11 Abs. 2 S. 

1 Nr. 3 ARegV für das Jahr 2013 einen Betrag von - berücksichtigt. Be­

triebssteuern im Sinne des§ 11 Abs_. 2 S. 1 Nr. 3 ARegV sind alle Steuern, die in 

der Steuerbilanz abzugsfähige Betriebsausgaben sind (BR-Drs. 417 /07, S.51 ). 

Steuern sind gemäß § 3 Abs. 1 AO Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung 

für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Ge­

meinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der 

Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft. Dementspre­

chend unterfallen etwa Grundsteuern, die Kfz-Steuer oder Energiesteuern dem 

Grunde nach der Regelung des § 11 Abs. 2 S.1 Nr. 3 ARegV. 

fn der Position wurden Grunderwerbssteuern in Höhe von - berücksich­

tigt. Dieser Betrag wurde in der Kostenprüfung (Basisjahr 2011) aufgrund seiner 

extremen Abweichung im Vergleich zu den Vorjahren angepasst. Die Position 

stellt~ eine Besonderheit des Geschäftsjahres der Höhe nach dar. Um diesen 

Sachverhalt Rechnung zu tragen, wurde die Position über die Dauer _der Regulie-· 

rungsperiode (5 Jahre) verratet. Um die Entscheidung der Kostenprüfung konse­

quent beizubehalten, wird die Grunderwerbssteuer in der Anpassung der EOG des 

Jahres 2013 auf 0 €gekürzt. Die in der Kostenprüfung beschlossene Verratung in 

der zweiten Regulierungsperiode wird angewendet. ln den Anpassungen der EOG 

der Jahre 2014 - 2018 wird ein Betrag jährlich berücksichtigt (5 x 

). 
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Die Position wird in Höhe von - berücksichtigt. 

2.2.1.1.2.2. 	 Genehmigte Investitionsmaßnahmen nach § 23 

ARegV (Nr. 6) 

Der Netzbetreiber hat nach Maßgabe des§ 23 ARegV (a.F.) Anträge auf Investiti­

onsbudgets gestellt, welche von der Beschlusskammer 4 genehmigt wurden. Die 

aus diesen Projekten resultierenden Kapitalkosten führen zu einer Anpassung der 

Erlösobergrenze. Mit Schreiben vom 20.03.2013 hat die Beschlusskammer 4 dem 

Netzbetreiber für das Jahr 2013 die berücksichtigungsfähigen Kapital- und Be­

triebskosten des Jahres 2011 für die Investitionsbudgets mitgeteilt. Der Anpas­

sungsbetrag des Netzbetreibers weicht von den von der Beschlusskammer 4 er­

mittelten berücksichtigungsfähigen Kapitalkosten für die Investitionsbudgets ab. 

· Die Anpassung der Erlösobergrenze in Höhe dieser gesamten Kapitalkosten ge­

mäß § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV i. V. m. § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 6 ARegV ist in der 

Anlage 3b dargestellt. 

Aktenzeichen Abweichung 

m<4-08-164 
BK4-10-152 

Die Plankosten wurden in beantragter Höhe übernommen. 

Aktenzeichen Abweichung 

BK4-08-164 
8K4-10-152 

Aktenzeichen 

BK4-10-152 
BK4-13-263 
BK4-13-581 
BK4-13-582 
BK4-13-583 

Abweichung 
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Aktenzeichen 

BK4-10-152 
BK4-13-263 
BK4-13-581 
BK4-13-582 
BK4-13-583 

. Aktenzeichen . 

BK4-10-152 
BK4-13-263 
BK4-13-581 
BK4-13-582 
BK4-13-583 

Abweichung 

.Abweichung 

2.2.1.1.3 	 Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten­

anteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 und ·a ARegV (§ 4 

Abs. 3 S. 1 Nr. 2, 2. HS .ARegV) 

. . . 
Kosten aus der erforder1ichen Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen (§ 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV), für die Nachrüstung aufgrund der Systemstabilitätsver­. 	 . 
ord nung (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 5 ARegV) und aus vermiedenen Netzentgelten (§ 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 8 ARegV) wurden vom Netzbetreiber auf Basis von Plankosten 

gemäß§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV angepasst. 

2 .. 2.1.1.4 	 Änderungen yon vorübergehend nicht beeinflussbaren 

Kostenanteilen 

Der Netzbetreiber hat in den Jahren 2014 und 2015 eine abweichende Ausgangs­

basis zur Festlegung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen für die zweite Re­

gulierungsperiode Strom (2014 bis 2018) (Az.: BKB-15/1832-11) angegeben. Dies 
. . 

führt zu einer Abweichung der vorübergehend nicht beeinflussbaren Kosten. 
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Angabe Netzbetreiber 
Angabe Bundesnetzak 

gentur 
Abweichung 

1 - - . 

2.2.1.1.5 	 Anpassung nach Maßgabe des § 1 O ARegV (Erweiterungs­

faktor) gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV 

Die Er1ösobergrenze wurde nach Maßgabe des § 10 ARegV {Erweiterungsfaktor) 

gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr.1 ARegV angepasst. Daher ist diese Anpassung bei der 

Berechnung der zulässigen Erlösobergrenze in der Anlage 3a berücksichtigt wor­

den. Abweichungen des von der Beschlusskammer ermittelten Wertes zu den An­

gaben der Antragstellerin sind ebenfalls der Anlage 3a zu entnehmen. 

Die entsprechenden Entscheidungen sind überblicksartig in der nachfolgenden 

Tabelle zusammengefasst. 

Jahr Aktenzeichen 
2013 BKS-12/1832-21 

2014 BKS-13/1832-21 
2015 BKB-14/1832-21 
2016 BKB-15/1832-21 

Die genehmigten Erweiterungsfaktor-Beträge lauten für das Jahr 2013 

:: für das Jahr 2014 = für das Jahr 2015 = 
und für das Jahr 2016 = 

2.2.1.1.6 	 Anpassung nach Maßgabe des. § 19 ARegV (Qualitätsele­

ment) gemäß § 4 Abs. 5 ARegV 

Die Erlösobergrenze wurde nach Maßgabe des § 19 ARegV (Qualitätselement) 

gemäß § 4 Abs. 5 ARegV angepasst. Daher ist diese Anpassung bei der Berech­

nung der zulässigen Erlösobergrenze in der Anlage 3a berücksichtigt worden. 

Abweichungen des von der Beschlusskammer ennittelten Wertes zu den Angaben 

der Antragstellerin sind ebenfalls der Anlage 3a zu entnehmen. Die Entscheidun­

gen sind überblicksartig in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst. 
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· - Jahr - · Aktenzeichen - : 

BK8-11/1832-8220.13 
2014 bis 2016 BK8-13/1832..S1 

Der genehmigten Qualitätselement-Beträge lauten für das Jahr 2013 

= ·.und für die Jahre 2014 bis 2016 := 

2 .. 2.1.1.7 Volatile Kosten 

In der Festlegung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen für die zweite Regulie­

rungsperiode Strom.(2014 bis 2018) mit dem Aktenzeichen BK8-15/18~2-11 wur­

de eine Verlustenergiemenge von bei einem Beschaffungspreis 

von festgestellt. Bei Anwendung des jährlichen Referenzpreises er­

geben sich folgende Anpassungen der volatilen Kosten. 

Jahr Referenzpreis 

Volatile Kosten . 
der Ausgangs· 

Volatile Kosten 

des Betraeh- Anpassung 

basis tungsjahr 

2014 18.809.023 € 

2015 38,56€/MWh 15.395.371 € 

2016 35,14 €/MWh 14.029.910€ 

. . 

2.2.1.1.8 Saldo Regulierungskonto 

Gemäß der Festlegung.der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen für die zweite 

· Reg~lie~ungsperiode Strom (2014 bis 2018) mit dem Aktenzeich~n BK8-15/1832­

11 wurden mit der Anlage 8 die Regulierungskontosalden für die Jahre 2014 ­
. . 


2018 festgelegt. 


2014 2015 2016 

5.832.799 € 5.667.420 € 5.502.041 € 
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2.2.1.1.9 Sonstiges 

Mit der Neufestlegung des Q-Elementes für die Jahre 2012 und 2013 unter dem 

Aktenzeichen BK8-11/1832-82 kam es zu einer Anpassung. Während das Jahr 

2013 in der Position „Q-Elemenr mit dem neu beschiedenen Wert berücksichtigt 

ist.wurde die Anpassung der Ertösobergrenze 2012 mit demursprünglichen Q­

Element-Wert von -1.508.448 €abgerechnet. Um die gerichtlich angeordnete 

Neubescheidung zu berücksichtigen, wird ein verzinster Differenzbetrag für das Q­

Element 2012 berücksichtigt. Als Zinssatz wird der Zinssatz des Regulierungskon­

tos 2013 mit 3,02 % berücksichtigt. . 

Q-Element 

Neube­

scheidung 

Q-Element 

Urspr. Be­

schluss 

Differenz 
Verzinsung 

(3,02 %) 

Anpas­

sungs­

betrag -
. . 

In der Position „Sonstiges" wird der Gesamtbetrag aus den öffentlich-rechtlichen 

Verträgen in Höhe von und der Q-Eleme

engefasst. Daraus ergeben

ntkorrekturbetrag in Höhe 

von zusamm  sich 
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2.2.1.2 Erzielbare Erlöse 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz zwischen den nach § 4 ARegV 

zulässigen Erlösen und den von der Antragstellerin unter Berücksichtigung der 

tatsächlichen Mengenentwicklung erzielbaren Erlösen im Regulierungskonto zu 

erfassen. Die erzielbaren Er1öse ermitteln sich als Produkt der tatsächlich im je­

weiligen Jahr durchgeleiteten Absatzmengen und Leistungswerten mit den zuvor 

im Rahmen der Verprobungsrechnung gemäß§ 20 StromNEV ermittelten Entgel­

ten. Bei der Bestimmung der erzielbaren Erlöse ist somit auf die tatsächlich physi­

kalisch durchgeleiteten Mengen und die in Anspruch genommenen Leistungen 

abzustellen, unabhängig davon, ob Forderungen uneinbringlich waren oder Rabat­

te gewährt wurden. 

Die Antragstellerin hat die zur Ermittlung des Regulierungskontosaldos erforderli­

chen tatsächlich erzielten Erlöse des jeweiligen abgelaufenen Kalenderjahres im 

Rahmen ihrer Mitteilungspflichten nach§ 28 Nr. 2 a.F. ARegV sowie im Rahmen 

der Antragstellung der Beschlusskammer mitgeteilt. 

Nach Prüfung der mitgeteilten Daten durch die Beschlusskammer ergeben sich für 

die Jahre 2013 bis 2016 die in den Anlagen 2 dargestellten erzielbaren Erlöse. 

Die Antragstellerin hat unter den Aktenzeichen BKB-11/1832-13 und BKB-14/1832­

13 öffentlich-rechtliche Verträge zur Umsetzung höchstrichterlicher Rechtspre­

chung mit der Bundesnetzagentur geschlossen. Durch diese Verträge wurden die 

der Jährlichen Entgeltbildung zu Grunde zu legenden Beträge geändert. Diese Be­

träge sind im Regulierungskonto beim Abgleich mit den erzielbaren Erlösen zu 

berücksichtigen. Dementsprechend sind die erzielbaren Erlöse der Antragstellerin 

um die sich aus den öffentlich-rechtlichen Verträgen ergebenden Beträge zu korri­

gieren. Darüber hinaus wurde eine Korrektur erforderlich, die die Neubescheidung 

des Q-Elements für das Jahr 2012 in der Erfösobergrenze des Jahres 2013 be­

rücksichtigt. 
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2.2.1.2.1 Investitionsmaßnahmen 

Der Netzbetreiber hat nach Maßgabe des§ 23 ARegV Anträge auf Genehmigung 

von Investitionsmaßnahmen gestellt, welche von der Beschlusskammer 4 geneh­

migt .wurden. Die aus diesen Projekten resultierenden Kapitalkosten wurden als 

Plankosten in der Erlösobergrenze des Netzbetreibers berücksichtigt. 

Mit Schreiben vom 04.04.2017 hat die Beschlusskammer 4 dem Netzbetreiber das 

Ergebnis der Ist-Kostenabrechnung mitgeteilt. Die tatsächlich entstandenen Kos­

ten sind um 3.350.585 €zu verringern. 

Aktenzeichen Abweichung 

BK4-08-164 
BK4-10-152 

Mit Schreiben vom 04.04.2017 hat die Beschlusskammer 4 dem Netzbetreiber das 

Ergebnis der Ist-Kostenabrechnung mitgeteilt. Die tatsächlich entstandenen Kos­

ten sind um 432„542 € zu erhöhen. 

Abweichung Aktenzeichen 

BK4-08-164 
BK4-10-152 
BK4-1 3-263 
BK4-13-581 
BK4-13-582 
BK4-1.3-583 

Mit Schreiben vom 04.04.2017 hat die Beschlusskammer 4 dem Netzbetreiber das 

Ergebnis der Ist-Kostenabrechnung mitgeteilt. Die tatsächlich entstandenen Kos­

ten sind um 428.596 €zu erhöhen. 
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AbweichungAktenzeichen 

BK4-08-164 
BK4-10-152 
BK4-13-263 
BK4-13-581 
BK4-13-582 
BK4-13-583 

·. 


Mit Schreiben vom 07.11.2017 hat die Beschlusskammer 4 dem Netzbetreiber das 

Ergebnis der Ist-Kostenabrechnung mitgeteilt. Die erzielbaren Erlöse im Regulie­

rungskonto sind um die Differenz aus Pllan- und Ist-Kosten in Höhe von 428.346 E 

zu erhöhen. 

Aktenzeichen 

BK4-08-164 
BK4-10-152 
BK4-13-263 
BK4-13-581 
BK4-13-582 
BK4-1 3-583 

Abweichung 

2.2.1.2.2 Auflösung des Abzugsbetrags nach § 23 Abs. 2a ARegV 

Die Auflösung des Abzugsbetrags nach § 23 Abs. 2a ARegV gilt, gern. § 11 Abs. 2 

Nr. 6a ARegV, als dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenposition. Nach dieser 

Vorschrift sind die in den letzten drei Jahren der Genehmigungsdauer der Investi­

tionsmaßnahme entstandenen Betriebs- und .Kapitalkosten, die auf ~rund der Re­

gelung nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV, sowohl im Rahmen der genehmigten 

Investitionsmaßnahme, als auch in der Erlösobergrenze gemäß § 4 Abs. 1 der 

folgenden Regulierungsperiode bcrücks:ichtigt werden, als Abzugsbetrag in Höhe 

von -428.596 €in den Jahren 2014-2016 zu berücksichtigen. 
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Aktenzeichen 

BK4-08-164. 

2.2.2 Differenz aus Kosten nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 und · 

8 ARegV 

Nach § ·4 Abs. 3. S. 1 Nr. 2 ARegV erfolgt eine Anpassung der kalenderjährlichen 

Erlösobergrenze jeweils zum .01 .. Januar eines. Kalenderjahres bei einer Änderung 

von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 

und 8 ARegV auf Basis des Kalenderjahres, auf das die Erlösobergrenze Am~en­

dung.finden soll . . 
. ­

Die diesbezüglich in dem jeweiligen Er1ösobergrenzenjahr enthaltenen Planansät­

ze sind den in diesem Kalenderjahr tatsächlich entstandenen Kosten. gegenüber~ 

zustellen. Die so ermittelte Differenz ist im Regulierungskontosaldo gemäß § 5 

Abs. 1 S. 2 ARegV zu berücksichtigen. 

,Die Antragstellerin hat für die Kalenderjahre 2013 bis 2016 die tatsächlich ent­

standenen Kosten gemäß § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 und 8 ARegV für . 

a) die ·erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen, 

b) die Nachrüstung nach SysStab\I. und 

c) die Auszahlung vermiedener Netzentgelte 

übermittelt. 

In den Anlagen 2 werclen diese Werte den von der Beschlusskammer ermi~elten. 
Werten gegenübergestellt. 

Zu a) Zu die erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen, 
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2013: Der Netzbetreiber hat die A~fwendungen an den vorgelagerten Netzbetrei­

ber in Höhe von angesetzt. Mittels Rechnungen wurden 

nachgewiesen. Die Position wird um „ . gekürzt. 

Zählpunkt 

Pooling­
zone 1 
Pooling­
zone 2 
EnR Ru­
dolstadt 

UW Gera 

Weißig 

Kaatschen 

Oberbösa 

Herlas­
grün 
Heiligen­
stadt-P1 

Heiligen­
stadt-P2 
Heiligen­
stadt-P3 
Heiligen­
stadt-P4 

Schmücke 

Dillstädt 

Mühltal-
perle 

Voltradis­
mda 
Wichmar 
Mühle 
Wichmar 
Ort 
Wichmar 
Rinder-

Würch­
hausen 
Zimmern 
Ort 3 
Zimmern 
Ort 4 

Kosten 

[€] 

Leistung {kW] 

Arbeit [kWh] 

LP [€/kW] 

AP [et/kW"] 

Abr., MSB & 

Messung [E] 

Sonstige.s 

[E] 
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Zählpunkt 
Kosten 

[E] 

Altenstein 

Leistung [kW] LP [€/kW] Abr., MSB & 

Arbeit [kWh] AP (ct/kWh) Messung [€] 

Sonstiges 

• [€] 

·2014: Der Netzbetreiber hat die Aufwendungen an den vorgelagerten Netzbetrei­

ber in ·Höhe von angesetzt. · Mittels Rechnungen wurden 

nachgewiesen. Die Position wird um - gekürzt. 
. . 
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Leistung [kWJ LP [€/kW] Abr., MSB & · SonstigesKosten 
Zählpunkt \ 

[€] Arbeit [kWh] AP [ct/kWh] Messung(€] [€] 

Pooling­
zone 1 


EnR Ru­

dolstadt 


EVB Net
ze 

. UW Gera 

Weißig 

Kaatschen 

Oberbösa 

Herlas­

grün 


, Helligen­
staot-P1 

Heiligen­
stadt-P2 

. Heiligen­
stadt-P3 

Heiligen­
stadt-P4 . 

Oillstädt 

Scheiditz 
1--- - · 

Vollradls­

roda 




Zählpunkt 
Kosten 

[E) 

Leistung [kW] 

Arbeit [kWh] 

LP [€/kW] 

AP [ct/kWh] 

Abr., MSB & 

Messung[€) 

Sonstiges 

[EJ 

W ichmar 
Ort 
W ichmar 
Rinder-

Würch­
hausen 

Ascher­
hütte 

Autohof 
Hermsdorf 

Mühle 
Starke 

Mühltal­
sperre 

Zimmern 
Ort3 
Z immern 
Ort 4 

Altenstein 

Baiershof 

SWE - HS 

2015: Der Netzbetreiber hat die Aufwendungen an den vorgelagerten Netzbetrei­

ber in HÖhe von angesetzt. Mittels Rechnungen wurden 

-·nachgewiesen. Die Position wird uni •Ierhöht. 

Zählpunkt 
Kosten 

[€) 

Leistung [kW] 

Arbeit [kWh] 

LP {€/kW] 

AP [ct/kWh] 

Abr., MSB & 

Messung[€) 

Sonstiges 

[€] 

Poollng­
zone 1 

EnRRu­
dolstadt 

EVB Net­
ze 

UW Gera 
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Kosten LP [€!kW] Abr., MSB & SonstigesLeistung .[kWJ 

[E] Arbeit [kWh] AP [ct/kWh) Messung[€] [E]
Zählpunkt 

Weißig 

Kaatschen 

Oberbösa 

Herlas­
grün 
Heiligen­
stadt-P2 

Schmücke 

Zlegelhüt­
te 

Albersdorf 

Ascher­
hütte 
Autohof 
Hermsdorf 
Mühle 
Starke 
Mühltal-
sperre 

Scheiditz 

Vollradis­
roda 
Wichmar 
Mühle 
Wichmar 
Ort 
Wichmar 
Rinder-

Würch­
hausen 
Zimmern 
Ort 3 

Zimmern 
Ort4 

Altenstein 

Baiershof 

Floh-
Rondell 

Tonäcker 

Unterb­
reizbach 
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Zählpunkt 
Kosten 

[E) . 

SWE ' 

Leistung [kW] LP [€/kW] Abr., MSB & 

Arbeit (kWh] AP (ct/kWh] Messung [E] 

Sonstiges 

[€] 

2016: Der Netzbetreiber hat die Aufwendungen an den vorgelagerten Netzbetrei­

ber in Höhe von angesetzt. Mittels Rechnungen wurden 

nachgewiesen. Die Position wird gekürzt. um. 
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LP [€/kW] Abr., MSB & Sonstiges
Zählpunkt 

Pooling­
zone 1 
EnR Ru­
dolstadt 

EVB Net­
ze 

UWGera 

Weißig 

Kaatschen 

Oberbösa 

Herlas­
grün 

Heiligen­
stadt-P2 

Ziegelhüt­
te 

Albersdorf 

Ascher­
hütte 
Autohof 
Hermsdorf 

Mühle 
Starke 
Mühltal- , 
sperre 

Scheiditz 

Vollradis­
roda 



. . 

Zählpunkt 

Wichmar 
Mühle 

Wichmar 
Ort 
Wichmar 
Rinder-

Würch­
hausen 

Zimmern 
Ort3 

Zimmern 
Ort 4 

Baiershof 

Bad Sal­
zungen 

•Tonäcker 

Kloster 
Frankenst. 

Unterb­
reizbach 

SWE 

Kosten Leistung {kW] LP (€/kW] Abr„ MSB & Sonstiges 

[EJ(€] Arbeit [kWh) AP {ct/kWh] Messung [E] 

2.2.3 	 Differenz zwischen den für das Kalenderjahr entstehenden 

Kosten des Messste~lenbetriebs oder der Messung und den 

in der Erlösobergrem:-ze diesbezüglich enthaltenen. Ansät­

zen 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 3 ARegV wird zusätzlich die Differenz zwischen den für das 

Kalenderjahr bei effizienter Leistungserbringun·g entstehenden Kosten des Mess­

stellenbetriebs oder der Messung und den in der· Erlösobergrenz.e diesbezüglich 

enthaltenen Ansätzen in das Regulierungskonto einbezogen, soweit diese Diffe­

renz durch Änderungen der Zahl der Anschlussnutzer, bei denen Messstellenbe­
. . 

trieb oder Messung durch die Antragstellerin durchgeführt wird, oder Maßnahmen 

. nach§ 21b Abs. 3a und 3b EnWG a.F. sowie nach § 18b StromNZV a.F. verur­

sacht wird. 
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Die Antragstellerin hat für die Kalenderjahre 2013 bis 2016 die Kostenveränderung 

für die Messung bzw. den Messstellenbetrieb übermittelt. Daraus haben sich keine 

Kürzungen ergeben. 

2.3 Ausgleich des Regulierungskontosaldos der Jahre 2013 

bis 2016; Bestimmung des Regulierungskontosaldos zum 

31.12.2016 

Bei der ersten Auflösung des Regulierungskontos umfasst gemäß § 34 Abs. 4 

ARegV die Auflösung alle noch offenen Kalenderjahre. Der ermittelte Saldo wird 

nach dieser Übergangsvorschrift annuitätisch bis zum Ende der dritten Regulie­

rungsperiode durch Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenze verteilt. 

Der Gesamtsaldo des Regulierungskontos zum 31.12.2016 wird durch die kalen­

derjährlichen Einzelbeträge für die Jahre 2013 bis 2016 hinsichtlich 

a) 	der Abweichung zwischen zulässigen und erzielbaren Erlösen gemäß § 5 

Abs. 1 S. 1 ARegV, 

b) der Abweichung zwischen den tatsächlichen Kosten nach § 11 Abs. 2 S. 1 

Nr. 4, 5 und 8 ARegV und den in der kalenderjährtichen Erlösobergrenze 

enthaltenen Ansätzen gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV, sowie 

c) 	den veränderten Kosten aus Messstellenbetrieb oder Messung im Sinne 

des§ 5 Abs. 1 S. 3 ARegV in der Fassung vom 26.07.2016 

bestimmt. Diese Differenzbeträge werden gemäß § 5 Abs. 2 ARegV verzinst. 

Der Anlage 2 sind die unverzinsten Differenzen der Jahre 2013 bis 2016 zu ent­

nehmen. Die Verzinsung erfolgt gemäß§ 5 Abs. 2 ARegV auf Grundlage des je­

weils jährlich durchschnittlich gebundenen Betrags. Dieser ergibt sich aus dem 

Mittelwert von Jahresanfangs- und Jahresendbestand. Der anzuwendende Zins­

satz entspricht dem auf die letzten zehn abgeschlossenen ~lenderjahre bezoge­

nen Durchschnitt der von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Umlaufs­

rend ite festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten. Für das Jahr 2013 
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beträgt der Zinssatz 3,02 Prozent. für das Jahr 2014 2,75 Prozent, für das Jahr 

2015 2.49 Prozent und für das Jahr 20162,12 Prozent.· 

Der Endbestand des Regulierungskontos zum 31.12.2016 ergibt sich aus den Dif­

ferenzen der Jahre 2013 bis 2016, die gemäß § 5 Abs. 2 ARegV zu verzinsen 

sind. Den Anlagen 2 ist für die Jahre 2013 bis 2016 der Vorjahressaldo, der Ge­

samtsaldo vor Verzinsung, die Höhe der Verzinsung sowie der jeweilige Ge­

samtsaldo nach Verzinsung zum 31.12. für das entsprechende Jahr zu entneh­

men. Der Gesamtsaldo des Regulierungskontos zum 31.12.2016 kann ebenfalls 

der Anlage 2 entnommen werden. 

Die sich danach für die Jahre 2018 bis 2023 ergebenden Zu- bzw. Abschläge auf 

die Erlösobergrenze sind Anlage 1 zu entnehmen. 

III. Entfall der vorläufigen Anordnung 

Die Beschlusskammer hat am 18.10.2018 (Az. BK8-17/1832-01) eine vorläufige 

Anordnung zur Auflösung des Regulierungskontosaldos der Jahre 2013 bis 2016 

(Tenor Ziffer 1.) getroffen. Die vorläufige Anordnung tritt mit der Wirksamkeit die­

ser abschließenden Entscheidung außer Kraft. 

IV. Rückwirkende Festregung 

Die rückwirkende Festlegung der Auflösung des Regulierungskontosaldos nach 

dem 01.01.2018 ist zulässig. 

Der sachliche Grund für das Absehen von einer Festlegung bereits im Jahr 2017 

liegt u.a. darin begründet, dass in zahlreichen Fällen für die Prüfung des Regulie­

rungskontos vorgreifliche Verfahr~n der zweiten Regulierungsperiode (Erweite­

rungsfaktoren, Netzübergänge etc.) noch nicht abgeschlossen waren. Zur Wah­

rung einer einheitlichen Prüfungspraxis hat die Beschlusskammer daher von einer 

frühzeitigen Genehmigung der Regulierungskonten abgesehen. 
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Die rückwirkende Festlegung in Bezug auf die Erlösobergrenzen 2018 bis 2020 

verstößt insbesondere nicht gegen § ~1a Abs. 5 s. 4 EnWG. Durch den stets vor 

dem 30.06. eines Kalenderjahres der Regulierungsperiode veröffentlichten Erhe­

bungsbogen zum Regulierungskonto war der Netzbetreiber stets rechtzeitig zur 

Preisbildung (01.01. des Folgejahres) in der Lage, die preisbildenden Bestandteile 

aus der Auflösung des Regulierungskontos der Jahre 2013 bis 2016 für sich zu 

bestimmen und konnte diese somit seiner Entgeltbildung der Jahre 2018 bis 2020 

zu Grunde legen. Durch die regelmäßige Veröffentlichung der Hinweise zur An­

passung der Ertösobergrenze waren dem Netzbetreiber dabei auch die wesentli­

chen Rechtspositionen der Beschlusskammer im Hinblick auf die Berücksichtigung 

bzw. Nichtberücksichtigung bestjmmter Kosten als dauerhaft nicht beeinflussbare 

Kostenanteile i.S.d. § 11 Abs. 2 ARegV bekannt. 

Die Systematik der ARegV sieht einen festlegungsfreien Zeitraum nicht vor. Die 

Festlegung der Auflösungsbeträge aus dem Regulierungskonto für die Jahre 2018 

bis 2023 hätte danach grundsätzlich im Jahr 2017 erfolgen sollen. Gleichwohl ist 

eine rückwirkende Festlegung zulässig. Nach Art. 37 Abs. 10 der Richtlinie 

2009/73/EG sind die Regulierungsbehörden befugt, vorläufig geltende Übertra­

gungs- und Verteilungstarife festzulegen oder zu genehmigen und über geeignete 

Ausgleichsmaßnahmen zu entscheiden, falls sich die Festlegung der Tarife verzö­

gert. Wenn aber vorläufige Regelungen im Zusammenhang mit der Festlegung der 

Ertösobergrenze für ein Kalenderjahr zulässig sind, muss auch eine rückwirkende 

endgültige Festlegung von Ertösobergrenzen zulässig sein (vgl. OLG Düsseldorf, 

Beschluss vom 14. September 2016, Vl-3Kart175/14 (V), Rn. 118 ff., juris). 

Angesichts der dargestellten Umstände erachtet die Beschlusskammer die rück­

wirkende Festlegung als vom Ermessen gedeckt. 

Vorliegend überwiegt das Interesse der Allgemeinheit an der (rückwirkenden) 

Festlegung zur Auflösung der Regulierungskontosalden. Die gegen die rückwir­

kende Festlegung sprechenden Prinzipien des Vertrauensschutzes hat die Be­

schlusskammer demgegenüber im konkreten Fall als nachrangig bewertet. Es war 

dem Regulierungskonto vor der Verordnungsänderung im Jahr 2016 immanent, 

dass die Feststellung nachträglich nach Ablauf mehrerer Jahre, nämlich erst mit 

der Festlegung der nachfolgenden Erlösobergrenzen erfolgte. 
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Dem Netzbetreiber war zudem vorab bekannt, dass eine Festlegung der Be­

schlusskammer zur Genehmigung der Regulierungskontosalden für die Jahre 

2013 bis 2016 erfolgen wird und insoweit eine nachträgliche Korrektur der selb­

ständig angepassten Erlösobergrenzen der Jahre 2018 bis 2020 erfolgen kann. 

Bereits mit den Hinweisen für die Festlegung der Erfösobergrenzen für das Jahr 

2018 hat die Beschlusskammer darauf hingewiesen, dass, sofern noch keine Be­

scheidung des gestellten Antrags erfolgt ist, der Antragswert für die Anpassung 

anzusetzen ist. 

Zudem hat die Beschlusskammer in der vorläufigen Anordnung im Jahr 2018 

nochmals klargestellt. dass mögliche Abweichungen der endgültigen von der vor­

läufigen Entscheidung sachgerecht über die Methodik des Regulierungskontos 

ausgeglichen werden können. Dies betrifft die künftigen Genehmigungsverfahren 

zu den Regulierungskonten der Jahre 2018 bis 2020. 

Die Entscheidung ist auch verhältnismäßig. Die Entscheidung dient dem Zweck, 

entsprechend den Vorgaben des EnWG, der ARegV und der StromNEV für die 

J~hre 2018 bis 2023 Auflösungsbeträge aus dem Regulierungskontosaldo festzu­

legen. Die rückwirkende Festlegung ist hierzu geeignet, insbesondere werden 

dadurch folgerichtige Saldierungen in den Jahren 2018 bis 2023 ermöglicht. Die 

rückwirkende Festlegung ist auch erforderlich, da ein gleich geeignetes, milderes 

Mittel nicht zur Verfügung steht. Die Entscheidung ist schließlich auch angemes­

sen. Das Interesse des Netzbetreibers, für den Zeitraum der Rückwirkung keinen 

weiteren Vorgaben gemäß dieses Beschlusses zu unterliegen, muss aus Sicht der 

Beschlusskammer hinter dem Interesse der Allgemeinheit an einer sicheren, 

preisgünstigen und effizienten leitungsgebundenen Versorgung der Allgemeinheit 

mit Elektrizität zurückstehen. Die zahlreichen nachträglichen Korrekturen einzelner 

Unternehmen im Verwaltungsverfahren zeigen zudem, dass es vielfach auch im 

Interesse der Netzbetreiber selbst ist, nachträglich noch eine Entscheidung zu tref­

fen. 
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V. Gebühren 

Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach§ 91 EnWG. 

VI. Anlagenverweis 

Die Anlagen 1 bis 3 zu den Kalend~rjahren 2013 bis 2016 sind Bestandteil dieses 

Beschlusses. 

Anlage 1 Auflösungsplan und Auszug 

Anlage 2 Vergleich der Werte von Netzbetreiber und BNetzA 

Anlage 3a Vergleich der Erlösobergrenzenbestandtelle 

Anlage 3b Vergleich VPI und dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten 

Anlage 3c Netzveränderungen 
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Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Be­

schwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist bei der Bundesnetzagentur 

(Hausanschrift: Tulpenfeld 4, 53113 Bonn) einzureichen. Es genügt, wenn die Be­

schwerde innerhalb der Frist bei dem Oberlandesgericht Düsseldorf (Hausan­

schrift: Cecilienallee 3, 40474 Düsseldorf) eingeht. 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung be­

trägt einen Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf 

Antrag von dem oder der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert wer­

den: Die Beschwerdebegründung muss die Erklärung, inwieweit der Beschluss 

angefochten und seine Abänderung oder Aufhebung beantragt wird, und die An­

gabe der Tatsachen und Beweismittel, auf die sich die Beschwerde stützt, enthal­

ten. Die Beschwerdeschrift und Beschwerdebegründung müssen durch einen 

Rechtsanwalt unterzeichnet sein. 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung(§ 76 Abs. 1 EnWG). 

Vorsitzender Beisitzer Beisitzer 

Bourwieg Petermann Wetzl 
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Anlage 1 • Aufl6sungsplan und Auszug TEN Thüringer Energie.netze GmbH Co. KG Ar. BKB-17/1832-01 

Auszug des Regullerungskontos fllr die Jahre 2013. 2014. 2015 und 2016 

• Herleitung des Saldo des Reaulierungskontos 

Rechtsgrundlage Beschreibung 

§ 5 Abs. 1 Satz 1 ARegV 

§ 5Abs.1·satz2ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

E~ösobefllrenze (EOG) gem!ß § 4 ARegV· 

Erforderllche Inanspruchnahme vorgelagerter 
Netzebenen gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV, 
§ 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK·G 

Kostenveränderung Messung I Messsteftenbetrieb inkl. 
Maßnahmen gern.§ 21 b EnWG 

Nachrüstung von Wechselrichtern nach § 1 O Abs. 1 
SysSlabV 

nach§ 4 ARegV zulässige Erlöse 

erzielbare Er10se 

Verzichtsbetrag in der Verprobung 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 

in EOG enthahene Ansätze 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 

in EOG enthaltene Ansätze 

Differenz 

tetsäcbtich entstandene Kosten 

in EOG enthaltene Ansätze 

Differenz 

tetsächllch entstandene Kosten 

In EOG enthallene Ansitze 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV ~=~~~l~~s~~ea9u~ genehmigten Investitionsmaßnahmen in EOG enthaltene Ansätze 

Dlffen;inz 

tatsächfich entstandene Kosten 

§ 5 Abs. 1 .Satz 2 ARegV Auflösung des Abzugsbetrags nach § 23 Abs. 2a ARegV in EOG enthaltene Ansälze 

Ermittlung des Saldo des Regulierungskontos 

Bezeichnung 

Jahrosanfangsbestand ( = Vo~at.assaklo) 

Saldo aus Efnzeldlfferenzen, 

Jahresendbestand (Jahresanfangsbestand+ Saldo aus 
Einzeldifferenzen) 

Mittelwert aus Jahresanfangs- und Jahresendbestand 

Anzuwendender Zinssatz gemäß§ 5 Abs. 2 ARegV 

Verzinsung 

Saldo Regulierungskonto ( -= Jahresendbestand +Verzinsung} 

Differenz 

Sonstige~ 

Sakto aus Etnzeldlfferenzen 

1.008.921 22.4ti4.597 9.338.150 -4.526.237 

Auswirkung auf d!e Er1ösobergrenze 
Mlnderer1ös (EOG­ Minderer1ös (EOGa Mindererlös (EOG· Mehrer1ös (EOG­

erflöhend) erhöhend) erhöhend) mindernd) 

Verzinsung und Berücksichtigung In den kalenderjährltchen Ertö1obergranzen 

Bezeichnung 

Saldo Regulierungskonto zum 31.12.2016 

Anzuwendender Zinssatz gemäß§ 5 Abs. 2 ARegV 

Verzi~ng 

BarWert (zu varteüender Betrag) 

Annuitätische Berücksichtigung in der Erlösobergrenze 

2017 
(EUR) 

-4.626.237 

2,12% 

2018 
[EUR] 

2,12% 

-819.835 

2019 
(EUR] 

2,12% 

-819.835 

2020 
(EUR] 

2,12% 

·819.835 

2021 
(EUR] 

2,12% 

-819.835 

Auswirkung suf_die Eriösobergrenze Mehrerlös (EOG·mindernd) 

2022 
[EUR) 

2,12% 

-819.835 

2023 
[EUR] 

2 ,120/o 

·819.835 
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Anlage 2 - Vergleich der Werte von Ne~betreiber und BNetzA TEN Thüringer Energienetze GmbH Co. KG • Az.: BKS-1711832-01 

Vergleich der Netzbetrelberangaben und der von der Bundesnetzagentur ermittelten Werte gern.§ 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2013 


Rechtsgrundlage Beschreibung 

nach 4 ARcgV zulässige Ertöse 

§ 5 Abs. 1 Satz 1 ARegV Erlösobergrenze (EOG) gemäß§ 4 ARegV 
erzi elbare Erlöse 
Vernchtsbetrag in der Verprobun 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter 
Netzebenen gemäß§ 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz. 

tatsächlich entstandene Kosten 
Vermiedene Netzcnlgcltc im Sinne von §18 StromNEV, § in EOG enthaltene Ansatze 
35 Abs. 2 des EEG und§ 4 Abs.-3 des KWK-G 

Kostenveränderung Messung I Messstellenbetrieb 
inkl Maßnahmen gem. § 21b EnWG 

NachrOslung von Wechselrichtern nach § 10 Abs. 1 
SysSlabV 

Kapitalkosten aus genehmigten Investitionsmaßnahmen 
nach § 23 ARegV 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansatze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
In EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

Sonsti es 

Saldo aus elnzeldltterenzen 

Angaben des Bundesnetz-
Abweichungen 

Netzbetreibers agentur 
zu angesetzten 

Werten
(EUR) [EUR) 

(EUR) 

362.705.723 356.960.013 -5.745.710 
353.868.458 353.868.458 0 

0 0 

3.091.555 ·5.745.710 
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TEN TnomgerEnorglolltlD - Co, KG IU. 81(8.1711832.()1 

Einzelaufstellung der. Unterschiede der Netzbetreiberangaben und der von der Bundesnetzagentur ermittelten Werte gern. § 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2013 


Akt•nzelchen 
[Bl«-JJ.XXX] 

• 8"•1ZA­
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Anlage 3• V11tg'4llcll dir E1tl!sobe1911111Z10n TEN Thüringer Energienetz.e GmbH Co. KG N: BK&-1711832-01 

Vergleich ErlOsobergrenzenbestandteile 

J • 

Ertilsobergrenze 

FormelbHtandtelle 

KAdnb 

KAvnb 

l<Ab 

Anpassung VPl1 f VPl0 · PF, 

Anpassung der ErlOsobergrenze gern. EWF-Beschtuss 

Q.Element 

Hä~flll 

Sonstiges 

MEA 

Netzveränderungen gemäß § Z6 Abs. II - V ARegV 

Sonstiges 

Nelz:betreiber eNetzA 

2013 2013 

362.705.722 356.960013 

Abweichung 

absolut relativ 

5.745.710 1,6% 
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Anlage 3c Netzveränderungen TEN Thüringer Energienetze GmbH Co. KG A:z.: BKS-17/1832-01 

1.Netzveranderung: ~N~e~::.2::;:.:;;r..--.....1..---------------------------------
Ne:zte~name: Nordhausen, Sielen, Lelmbac:h, Hlmmel und StelnbrOc:ken sov.11 Herreden, Hesaerode, Hochlt n und Sundhause11 

Datum NV: 01.10.2007/2008 "2:. 

Jahr 
Er10sobergienze 

[EUR) 

dauemaft nicht 
beelnßussbere 
Kostenantelle 

(EUR) 

PIZ 
(EUR) 

ErtlOhung der 
vorOl>ergehend nicht V0111bergehend nicht 

beeinRussbare beeil"lftussbaren 
Kostenanteile Kostenanteile durd1 

[EUR) (VPVJPfo..PF,) 
[EUR) 

nicht abgebatAe 
beeinflussbare 
Kostenanteile 

[EUR} 

EthOhi.ig der nic
abgebautl!!f1 

beeinn1.$Sbaren
Kosteoantelle dur

(VPVVPl.-PF,)
[EUR) 

 des E.WF-
AnllllgS 

-­ ----------­- -­ - - - ----------- ----­
2013 

Jahr 

2013 

Anpassungsbetrag PerfodenOber- PeriodenOber· PeffodenOber­
Qualltat1­

(VPli/VPJo-PFJ HArtefall grelfende Saldierung greifende Saldlerung grelfellde Saldlerung 
element-
amEFt [EUR) 2008 2007 2008

(EUR)

EUR) ~RJ (EUR] [EUR] 

Jahr 
Referenz~ls 

[EURIMWhl 

Obertragende den 
1nelkamtan Koslen 
ni Grunde 'egende 

Menge 
[kWh) 

Obef1ra9ende 
anerllamte Kos1en 
fOr die Besdlalfoog 
von Ver1ustenergie 

[EUR) 

Anpassung der 
Ver1uslenergie 

[EUR) 

2013 55.89 

Anpassung der
Sonstiges Votl1Atenorg e 

[EUR) 
{EUR) 
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2013 

2013 

Anlage 3c Netzveränderungeri TEN Thüringer Energienetze GmbH Co. KG ftz.: BKS-17/1832-01 

2. Netzveränderung: 

Netzteilname: 

DatumNV: :~ lBKS-10/1832-11 

ErMhungder Erhöhung der nicht 
E.OG­

dauerhaft nicht vorübergehend nicht vorobelgenend nleht abgebautennicht abgebaute 
erhOhung durch

beeinflussbare PIZ beelnßussbare beeinflussbaren beeinßussbarenErlOsobervrenze beeinflussbare Jahr des EWFJahr Erweiterungs­
(EUR) {EUR] Kostenanteile Kostenanteile durch Kostenanteile durchKostenanteile Kostenanteile Antrags

faktor
(EUR) [EUR) (VPfl\'P\,-PFJ (EUR} (VPftA'Pl,,-PFJ 

[EUR}
[EUR] (EUR) 

Jahr 

Jahr 
Referenzpreis 
(EUR/MWh] 

Obertragende den 
anerl<aMten Kosten 
zu Grunde liegende 

Menge 
[kWh} 

Überßgende 
anerlcannte Kosten 
fOr die BeschatTung 
von Ver1ustenergle 

[EUR_] 

Anpassung der 
Verlustenergie 

[EUR} 

2013 55,89 

.· 
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Anlage 3c Netzveränderungen TEN Thüringer Energienetze GmbH Co. KG Az: BKS-17/1832-01 

3. Net:zvarand&rung: 

Netde'lname: 

DatumNV: 

EmOhUng der E~dernktrt EOG­
dauemafl nicnt vorQbetT;lehend nk:ht YOrilbergehend l'Jdlt nicht abgebaute al:lgebauten 

ernctlung durctl 
Jahr El10llobergrenze beeinflu~bare PIZ beeinft115sbare beelnftussberen beeln!IU51bare boeJnfl\1$Sbaten 

8-iten.ings-
Jahr des EWF­

(EUR] Kostenanteile (EUR) Kostenanteile Kostenanteile durt:h Kostenantene Kostenanteile durch 
faktor 

Antrags 
(EUR) [EUR) (VPl,NPio·PFJ (EUR) (VpWPl,,.PFJ 

[EURI
[EUR) (EUR] 

2013 

Jahr 

2013 

Obeingendo den 
anelMMlen Kosten

Referenzpreis
Jatv 
 zu Grunde liegende


[EURIMWh) 
Menge 
(kWh) 

2013 55,89 

Übertragende 
anert<amte Kosten 
für dle Beschaffung 
von Ver1ustenergie 

(EUR) 

Anpassung der 
Ver1uster>e<v1e 

(EUR) 
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Anlage 3c Netzveränderungen TEN Thüringer Energienetze GmbH Co. KG Az: BKS-17/1832-01 

01.01.2012 IAZ: . IBK8-12/1832-71 1· Datum NV: 

Netzteilname: 

Jahr 

2013 

Greiz, Netzteil Mosch>Mtz 

Er1ösobergrenze 
(EUR) 

dauerhaft nicht -
beelnffussbare 
Kostenanteile 

[EUR) 

PIZ 
[EUR) 

vor1ibergehend nicht 
beeinnussbare 
Kostenanteile 

(EUR] 

EIMhungder ErMhung der nicht 
EOG­vorobergehend nicht nicht abgebaute abgebauten 

omOhung durchbeeinflussbaren beeinflussbare beeinflussbaren 
Kostenantelle dlXCh Kostenanteile Kostenanteile durch 

Erweiterungs­

(VPl,NPfo·PFj [EUR] (VPl,NPl,,-PFJ faktor 

[EUR] (EUR] 
(EUR] 

Jahr des EWF-
Antrags 

Jahr 

2013 

Anpassungsbetrag PeriodenObef- Per1oden0ber· PelfodenOber-
Qualltats·Qualltats· Anpassung der(VPfiNPfo-PF1) Hartefall greifende Saldierung greifende Saldien.mg greifende 5aldierung Sonstigeselement Ver1ustenergle

amEFt (EUR) 2006 2007 2008 (EUR)
(EUR) (EUR)

LEUR] [EUR] [EUR) [EUR) - - -- 1 
Jahr 

2013 

Referenzpreis 
[EURIMWh) 

. 55,89 

Obertragende den 
anerkannten Kosten 
w Grunde liegende 

Menge 
(lcWh) 

Übertragende 
anefkamte Koslen 
ror die Besehal'lung 
von Veriustenergie 

[EUR] 

Anpassung der 
Verfuslenergie 

(EUR) 
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Anlage 3c_ Netzveränderungen TEN Thüringer Energienetze GmbH Co. KG Az: BKS-17/1832-01 

5. Netzveranderung: 

Netzteilname: 

Datum NV: 

R.udolsladl. Netzteile Unt 

01.01.2012 AZ.: 

Jahr 

2013 

ErlOlobergrenze 
(E~J 

dauerhaft nicht 
beelnßussbare 
Kostenanteile 

(EURI 

PIZ 
IEURJ 

vorObefgehend nicht 
beeinflussbare 

EmOlulgder EmOhung der nicht 
EOG-vorObef'gehend nicht nicht abgebaute abgebauten 

Kostenanteile 
[EUR) 

emontmg durch
beeinflussbaren beeinßussbare beeinflussbaren 

Kostenanteile durch Kostenanteile Kostenanteile durch 
Erweiterungs-

(VPV\IPl,,..PF1} (EUR] (VPVVPl,,-PFJ faktor 

IEURJ [EUR! 
[EUR) 

Jahrde$ EWF-
Antrags 

,• 

Jahr 

2013 

Anpassungsbetrag PeriodenOber- PerlodenOber- PeriodenOber-QuaJIUlts..QuaJIUlts.. Anpassung der(VPWP1o-PF1) HartefaH greifende Saldien.ing greifende Saldierung greifende Saldienmg Sonstigeselemenl Verlustenergie
am ER [EUR] 2006 2007 2008 [EUR]

[EURJ [EUR)
[EUR) [EUR] [EUR] [EUR)III •• 

1 -

Obeftragende den Obe11ragon<1e 

Jahr 
Referenzpreis 
[EUR/MWh] 

aner11annten Kosten 
zu Grunde liegende 

Menge 

aner11annte Kos1en 
ror die Bescnalf\Jng 
llOn Verlustenergie 

Anpassung der 
Ver1ustenergle 

[EUR) 
[kWhl [EUR) 

2013 55,89 
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Anlage 3c Netzveränderungen TEN Thüringer Energi~etze GmbH Co. KG Az.: BKS-17/1832-01 

s. Netzveraodenmo· 
Netztell~me: Bad nsatza. Nelzle.Je A5e:hala, Groß-iabach, Grurnbach, Henn leben, Meodeben, ThamsbrQd(, Waldstecf Wlegleben, Zlmmem 

O.tum NV: 01 .01.2012 1'<Z:. BKS-1211832-71 

EIMOOngder ErhOhung der r«:tit EOG-
dauerhaft nicht vorObergehend rkht vor1lbergehel'ld nicht nicht abgebeute abgebauten emOhung durcn 

Jahr des EWF­Er10sobelgrenz.e beelnnussbare Pl.Z tiee:nnU$$bare beeinflussbaren beelri"ussbaf!! beeinOussbaren
Jahr Erwoeiterungs-

Anlrags(EUR] Kosterentelle [EUR) KoS1enarte ile Kostenanteile durch Kostemintelle Kostenan:eJe durch 
(EUR) [EUR! (VPl,NPJo-PFJ (El.RI (VPl,NPl,,-PFJ lakb 

(E~J
[EUR) (EUR] 

Jahr 

2013 

Anpassungsbetrag Qualltats-Qualltats­
(VPl/VPlo-f'F1) Hartefallelement 

amEFt (EUR)
(EURI

(EUR)III 

1 

Obertragende dlKl Oberlragende 
anerkannten 1<oa1en anerbnnte Kosll!ln Anpassung der

ReferenzPflllS
Jahr zu Gninde liegende fOr die Besct.aflung Ver1usten&111ie(EUR/MWh) 

Menge [EUR)von Ver1ust-roie 
[EUR](ltWhf 

55,89 2013 

PernidenOber· PerlodenOber· PeriodenOber
gl'llifende Saldlenmg greifende Saldierung greifende Saldlerung Sonsllges 


2006 2007 2008 [EUR) 

(EURJ [EUR) [EUR) 


Anpassung der 
VOl1"'tenorgle 

(EUR) 
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Anlage 3c Netzveränderungen TEN Thüringer Energienetze GmbH Co. KG Az: BKB-1711832-01 

7. NetzverandenJnQ: 
Ne1Z1e1lname: 
Datum MI: 

EmotulgOer ErTIOl'l111g der nlcnt 
EOG­

dauemall nicht l/OlfJbergehend nicht vonlbergehend nicht nicht abgebaute abgebauten 
erhOhung dllt:h 

Jahr des twF-ErtOsobergreiue beelnllussbare PIZ beeinflussbare beelnftussbareo t>ee.nnusst>are beeinflussbaren 
Jahr Esweflef\JllQS• 

Antrags(EUR] Kostenenteile (EUR] Kostenanteile Kostenantelle durch Kosi.nantelle Kostenanteile durch 
faklor 

(E.UR) [EUR] (VPl,IVPl.,..PF,) (EUR) (VPl(VP1.,..PFJ 
[EUR]

(EUR) [EUR) 

2013 , 

Jahr 

2013 

Anpassungsbetrag 
(VPl,NPlo-PFJ 

am EFt 
EUR 

Obertrllgeode ci... 
anerlcannten Ko5ten 

Reflln!llZPf'lllS
Jahr w Grunde iegeflde

(EURIMWh) 
Menge 
(l<WhJ 

2013 55.69 

Obertragende 
anerlcannte Kosten 
für die BMdlalfung 
von Verustenergie 

(EUR) 

PeriodenObtr- PeriodenOber- PeriodenOber­
9relfeO(je Saldlerung greifende Saldlerung greifende Saldlerung 

2006 20~7 2008 
(EUR) [EUR) (EUR) 

Anpassung der 
Ve11ust-rg1e 

[EUR) 
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Anlage 3c Netzveränderungen TEN Thüringer Energienetze GmbH Co. KG Az.: BKB-1711832-01 

Netzteilname: Sonneberg, Netzteile Hönbech und Untertlnd 

DatumNV: 01.01.2012 IAZ: IBKS-12/1832-71 1 

ErhöhUngder Erhöhung der nicht 
EOG­

dauertiaft nicht vonlbergehend nk:tlt vortibergehend nicht nicht abgebaute abgebauten 
erhöhung durch Ertosobergrenze beeinßussbare PIZ beeinnussbare beeinnussbaren beeinflussbare beeinflussbaren Jahr des EWF-Jahr Erweiterungs-

Kostenanteile Kostenanteile durch Kostenanteile Kostenanteile durch fEURJ Kostenanteile !EUR) Antrags
faktor

[EUR) (VPl/VP1o·PF1) fEURJ (VP\/VPl.,-PF,) [EUR) 
[EUR)

[EUR] [EUR) 

Jahr 

201 3 

Ober1ragende den 
anef1<annten Kosten 

Referenzpreis
Jahr zu Grunde liegende 

[EUR/M'v\lh] 
Menge 
[kWhJ 

55,892013 

Obertragende 
anerllannte Kosten 
für die BeschatT\lng 
von Vertustenergie 

[EUR) 

Anpassung der 
Vertustenergie 

[EUR) 
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Anlage 3c Netzveränderungen TEN Thüringer Energienetze GmbH Co. KG Az.: BKB-17/1832-01 

9. Netzveranoerung: 
Nelztei' name: 

01.01.2012 AZ.:.Oalum NV: IBK&-1211632-71 

ErhOhJng der ErhOtu.llg der nk:hl 
EQG..abgebautef'Idauerhaft nicht vonlbervehend rictlt llMlbergehend nlctlt nlc-ht a~aute 

erttahung durch
beeinnussbarenbeelnnussbare bee nn~are beeinnussbaren Ja~des EWF­Et10sobergrenze PIZ beeln'lussbare 

Esweiterungs­Jahr Kostenanteile durch (EUR)(EURI Kostenanteile Kostenanteile Kostenanteile durch Kostenanteile An!nlos
faktor(EUR) {VPl.NPl,,-PF,)(EUR) (VPl,IVPlcJ-PFJ (EUR) 
(EUR)

[EUR)(EUR) 

Jahr 

2013 

Obertntgende den Ob«tragende 
anerttannte Kosten Anpass~g der1neittannlen Kosten

Referenzpn1ls
Jahr zu Grurde l'egende ff.Ir die Beld1al'l\.ng Verlustenoigie

(EUR/MWh) 
Menge von Verlustenergie [EURJ 
[l<Wh) !El!RJ 

55,89 
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Anlage 3c Netzveränderungen TEN Thüringer Energienetze GmbH Co. KG Az.: BKS-17/1832-01 

Nordha1.1sen, Nelzlell Relersdorf 

01.01.2013 IAZ: IBK8-13/1832-71 1 

Jahr 

2013 

Er10sobergl'9nze 
(EUR! 

daueman nlcnt 
beelnßussbare 
Kostenantene 

(EURJ 

PIZ 
[EUR) 

E.mOhung der 
vorilbergehend nicht vorl'.lbe!Vflhend nicht nicht abgebaute 

beeinflussbare beeinnussbaren t>eelnllussbare 
Kostenanteile l<ostenanteile dt.reh Kosten;anwne 

[EUR] {VPl/Vf>lo..f>fJ (EUR] 
(EUR) 

Ertl0h1..ng der niet!! 
abgebauten 

beeiollussbaren 
Kostenanteile durch 

(VPlfVPf...PF1) 

[EUR] 

EOO­
emahi.ig durch 
Etweiterungs­

taktor 
[EUR! 

Jahr 

2013 

Anpassungsbetrag 
(VP~NP1o-PF1) 

amEFt 
(EUR)III 


Obenrwgende den 
anetbm11n Kosten

Referenzpreis
Jahr zu Gn.rde ~ende[EURIMWh) 

Menge 
(k.Wh) 

2013 55.89 

QuaJJtalS-QuaJJtalS­
element 
[EUR) 

Obertragende 
anerkannte Kosten 
fOr die Beadlal'lung 
von Verlustenergie 

[EUR) 

PerlodenOb«- PerfodlnOber- PeOodenOber­
Anpassll'lO derHlrtefall grelfende Saldlorung grelferde Saldlerung greifende Saldleruog SonsUges Vol1Ulltcnorglo

(EUR) 2006 2007 2008 [EUR) 
(EU~(EUR) (EUR) UR) 

Anpassung der 
Veliustenerge 

[EUR) 
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Anlage 3c Netzveränderungen. TEN Thüringer Energienetze GmbH Co. KG Az: BKS-17/1832-01 

11.Netzve~nderung: ~N_e_tza_•~bga_n~g~~~l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~----.
Netzteilname: Nordhausen, Netzteile Rodishain und Stempeda 1 
Datum NV: 01.01.2013 IAZ: 1 BK&-1311832-72 1 

Jahr 
El10sobergrenze 

[EUR) 

dauemaft nicht 
bceinftussbaro 
Kostenanteile 

[EURI 

PIZ 
(EUR) 

vorobergehend nicht 
beelnnussbare 
Kostenanteile 

[EUR) 

EmOhungder 
vorQbet'gehend nicht 

beeinflussbaren 
Kostenanteile durch 

(VPl,IVPlo-PF,) 
(EUR] 

nicht abgebaute 
beeinflussbare 
Kostenanteile 

[EUR) 

ErtlOhung der nicht 
abgebauten 

beeinHussbaren 
Kostenanteile durch 

(VP\NPl0-PF1) 

[EUR) 

EOG­
ertld11.1ng durch 
Erweiterungs­

faktor 
(EUR) 

Jahrdes EWF-
Antrags 

2013 

Jahr 

2013 

Anpassungsbetrag Per1oden0ber- Per1odenober- PeriodenOber-Qualltats- Anpassung der
(VPlfv'P~-PF1) Hartefall greifende Saldierung greifende Saldlerung greifende Saldierung Sonstigese rnent Vertustenergie

(EUR)amEFt [EUR] 2006 2007 2008[EUR] [EUR]
EU EUR UR R-a.!Ji! ------------­

1 

übertragende den Obertragende 
aner1<annten Kosten anertannte Kosten 

Referenzpreis
Jahr zu Grunde liegende für die Beschaffung [EUR/MWh) - Menge llOl1 Vertustenervie 

[kWh) [EUR) 

55,89 

Anpassung der 
Verlustenergie 

(EUR) 
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2013 

Anlage Je Netzveranderungen TEN Thüringer Energienetze GmbH Co. KG Az.: BKS-17/1832-01 

12. NelZYer1nden.lng: t-Ne_tza_1bQ.-....;an_1o____I _________________________________, 
Netzte lname: Ilmenau, Netzten He'Jda 
DatvmNV: 01.01.2013 IAZ: IBKS-1311832-73 1 

EmOhung der nicht ErMhungder 
EOG·

voriibergehend nicht vonlbergehend nicht nicht abgebaute abgebautendauettiaft nicht erhOhung durch
beeinftussberen beeinflussbaren Jahr des E'NF­beelnflussbare PIZ beeinflussbare beeinftussbareErk'lsobergrenze Erweiterungs­Jahr Kostenanteile durch Kostenanteile durch AntrogsKostenanteile [EUR] Kostenanteile[EUR! Kostenanteile faktor

(VPl{\/PkPF,)(EUR) (EUR)(EUR) cvPl/Vf'lo·PF1) [EURJ
[EUR) [EUR! 

Jahr 

2013 

Ouah1Ats­
PlriodanOber- PeriodenOber· P-1oden0ber­

greifende Seldiarung greifende Sal<f18fU19 greifende Saldlenmg Sonstiges 
2006 2007 2008 (EUR! 
[EURJ (EUR] [EUR) 

Jahr 
Referenzpn11S 
[EUR/MWhJ 

Obenragende den 
anetllannten Kosten 
zu Grunde Regende 

Menge 
[kWh) 

Übertragende 
anerll.annte Kosten 
«x d. 8esehal'IUng 
von Ver1ustenergie 

(EUR) 

Anpassl.llg der 
Verlustenergie 

[EUR) 

2013 55,89 
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Anlage 3c Netzveränderungen TEN Thüringer Energienetze GmbH Co. KG Az.: BKS-17/1832-01 

Datum NV:' ' 01.01 .2013 IAZ: IBKS-1311832-74 . 1, 
Netzteilname:. 

ErtlOhungder ErtlOhung der nletlt 
EOG­

dauertiaft niCht V0111bergehend nicht VOfQbef'gehend n\Cht nicht abgebaute abgebauten 
emotiung durtll 

.Jahr des EWF­beelnftU$$bare PIZ beclnllussbare beelnflussbellln beeinnussbare beeinßussbarenErlOso~ 
Erweiterungs~Jahr AntragsKostenanteile [EUR! Kostenanteile Kostenante11e durch Kostenanteile Kostenanteile durch[E~l fakl.or 

[EUR) [EUR) {VPl/VP1o.PF1) [EUR) (VPlr"JA.,-PFJ 
[EUR] 

[EUR} (EUR] 

1 - - ­

Jahr 

2013 

Htttefal 
[EUR) 

PertodenOl>er- PeriodenOber· Pei1oden0ber· 
greifetndo Saldierung greifende Saldicrung gll!ifende Saldierung 

2006 2007 2008 
[ElJRJ (E\JR] [EUR] 

SonstJges 
(EURJ 

Anpassung der 
Verlustenergie 

[EUR] 

Obertnigende da'\ Obertragende 

Reforenzpniis 
(EUR/MWh) 

anerl\amten Kosten 
zu Grunde liegende 

Menge 

ane11tannte Kosten 
IOr <H BeschaWung 
~Verlustenergie 

Anpassung der 
Vlll1ustenergie 

(EUR) 

2013 55, 

[l<Wh) (EUR) 
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2013 

Anlage 3c Netzveränderungen TEN Thüringer Energienetze GmbH Co. KG Az.: BKB-17/1832-01 

~=-"s.;;;;..L-___._________________________________________________________I 
14. Netzveral'lderung: Netzaboana 1 

Weimar, Netz1elle G.abemdaf Gelmeroda, NlederaM1st8Cll, Poesendorl, SOßenbom. Tau-bac:h und Tr0bsd0!1Netzleilname: 

DatumNV: 01.01.2013 IAZ: IBKS-1311832-76 1 

ErtiOhllngder Emonung der ntcht 
EOG·

dauemaft nicht vortlbergehend nicht vorObergellend nicht nicht abgebaute abgebauten 
ertiOhung durch 

Jahr des EWF·Er10lobergrenze beelnnussbare PIZ beeinflussbare beeinflussbaren beelnftussbare beeinnussbaren 
Erweiterungs· Johr 

Kostenanteile (EUR} Kostenanteile Kostenanteile durch Ko;tenanteile Kostenanteile durch Antrag:(EUR) 
faktor 

[EUR] (EUR) (VP!t'\'P1o·PF1) (EUR) (VP!t'\'Pl,0 PF1) 
(EUR)

(EURI [EUR) 

- ---~ - ----- ---------------­

Jahr 

2013 

Anpassungsbetrag 
{VPl,NPlc,.PFt) 

amEA 
EUR 

HtnefaM 
(EUR] 

Perioden~- Penodn>ber· PeriodenOber· 
gre.lende Saldlerung greifende Saldlerung greifende Satdlerung 

2006 2007 2008 
(EUR] (EURI [EUR] 

Sonsüges 
[EUR) 

Obet1ragende den Überlnlgende 
anet1cannten Kosten anerttamte Kosten Anpassung der

Refentnzpnils
Ja'ir zu Grunde fiegende für d•e Beschaffung Ver1uslenergle

[EUM.1Wh) 
Menge von Ver1usteriergle [EUR) 

(E~)lkWh] 

2013 55.89 

.• 
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2013 

Anlage 3c Netzveränderungen TEN Thüringer Energienetze GmbH Co. KG Az.: BKB-1711832·01 

15. Netzveranderung: 

Notzto name: 

Datum MI 

Em6tiung der Er1'!0hlX'lg der n!chl 
EOG­

dauertiall rlChl vorubergehend nicht vorobergetiencl n 'chi abgebaU\ennicht a bgeballle emotlung dun:hErlOlobe!'grenu boelnflUt$bare PIZ beeinffussbare bee1nf1uuberen beefnl11.1$sbare beemflussbare n Jahr des EWF­
Jahr Erweit8!'-"!IS­[EUR) Kostenanteile [EUR] Kostenanteile Kostenanteile aurcn Kostenantelle durchKostenanteile Antrags

faktor [EUR] (EUR] (VPll\'Plo·PFJ (VPl,IVPl,,.PF,)[EtJRJ [EUR)
[EUR} (EUR} 

Jahr 

Obertregende~de den 
aoertcannten Kos'll!n anerkamte Koslen Anpassung der Refentnzpreis

Jahr zu Gt1nSe Wegende fOr die Beschalfl.lng Verlustenergie 
(EURIMWh) 

Menge [EUR)YOO Verlust-rvie 
[kWh) [EUR] 

2013 
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Anlage 3c Netzveranderungen TEN Thüringer Energienetze GmbH Co. KG A2.: BKB-17/1832-01 

011tumNV: 01.01 .2013 IAZ: IBK&-1311632-77 1 
Netztelname. Werraenemle, Netzteil Floh 

Ert\Ohung der EmOhung der nicnt 
EOG-

dauerhaft nicht vorQbergehend nicht vorObltfgehend nicht nicht abgebauto abgebauten 
erMhung duroh

E.r10sobefgrenze beeinnussba111 PIZ beelnßussbare boeln11ussbaren beeinnussbare beein!lussbaren Jahr des EWF­
.bhr Erweiterungs-

Kostenanteile Kostenanteile durch Kostenanteile Kostenanteile durchKostenanteile (EUR) Antrag!1Ern1 
faktor

(EUR) [EUR] (VPl/VP1o-PFJ (EUR) (VPltJPio·PF1) [EURI
(EUR) (EUR) 

Jahr 

2013 

Anpassungsbelrag 

(VPliN?lo.PFJ 
am ER 

EUR 

au1r-.. PeriodenGber· PfitodellObef. Periodeollbltr· 
greifende Saldlerung greiferde Saldiefmg greifende Sald1enmg 

2006 2007 2008 
(EURJ [EUR) IEURJ 

Sonstiges 
[EUR) 

ObertraQende den 
1noibnnten KosteaReferenzprals 
zu Grunde liegende

(EUR/MWh) Menge 
(l<Wh) 

2013 55.89 

Übertntgende 
aner1<annle Kosten 
n.-die Bnchalf\.lng 
von Veriustenetgie 

(EUR) 

Anpassung der 
Vellustefleigie 

(EUR) 
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Anlage 3c Netzveranderungen TEN Thüringer Energienetze GmbH Co. KG Az.: BKS-17/1832-01 

17. NetzveraidetU\g: 
Netzleilname: 

DatumNV; 

Jahr 
Erl090bergrenze 

[EUR] 

dauerhaft nicht 
beeinflussbare 
Kostenanteile 

[EUR] 

PIZ 
[EUR) 

Emot1ung dtf 
VO!Obergehend nicht YOrübergl!hend ndit 

beeinllussbare beeinftuubaren 
Kostenanteile Kostenanteile durdl 

[EUR] (VPl/VP!o-PFJ 
[EUR] 

nicht abgebaute 
boelnftussbare 
Kosten<intefle 

[EUR] 

ErtiOhung dw nicht 
abgebauten 

beeinllU'Ssbaren 
Kostenanteile dun:h 

(VpWPl,,.PFJ 
(EUR] 

EOG­
emotiung durch 
ErNeftOfUlgS,· 

faktor 
[EUR! 

Jahr des EWF­
Antrags 

2013 
1 - - - -­ - - -­

Jahr 

2013 

Anpassungsbetrag 
(VPi.,vPl,,-PF1) 

QuaHläts­
element 
[EUR] 

Hllrtefall 
[EUR) 

PeriodenOber- PtriodenOber- PeriodenClber­
grelfende Saldierung g~fende Saldlel\Klg greifende Saldierung 

2006 2007 2008 
[EUR] [EUR] [EUR] 

Sonstiges 
[EUR] 

Anpassung der 
Vetlustanergle 

[EUR] 

Obo1V1g1t1de den 
aneltlannten Kosten 

Jahr l!'.U Grunde liegende 
Menge 
[kWh] 

2013 

Obertragende 
anell<annte Kosten 
fOr die Besc:h•ffung 
von Verustenergle 

[EUR] 

Anpassung der 
Veilustenergle 

[EUR) 
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Anlage 3c Netzveränderungen TEN Thüringer Energienetze GmbH Co. KG Az.: BKB-17/1832-01 

Notz:c1name; Gera, Netz1ele Großfalka. K>elnta.lb, Nlebnl, Ottlcha. Hah Wachholderbaum, HermsdOlf, Klelnaaa, Roben, Rusllz. StelnbrOdlen, Dorna, Bieblach. Negls, ROpsen, Laasen, Trebnttz, Lauenhaln. SOii~ 

DatumNV: 01.01.2013 IAZ! IBKS-1311832-79 1 

EmOl'w.lng der Emotu.ng der nicht 
EOG­

daue!Nft nicht abgebautenV0!1lbergehend nicht vorObetgehend nlctlt nicht abgeblute emohung durch
Ertoeobergrenze beelnft11ssbare PIZ beeinlh.~sbare beelnftussberen boelntlussbaren Jahr da1 EWF­beeinflussbareJahr Elwei1enJng$­

[EUR] Kostenanteile durchKostenanteile (EUR] Kostenanteile Kostenanteile durch Antrlg1Kostenanteile faktor[EUR] [EUR] (VPl/VPlo-f>FJ (VPJtJPl,,..PFJ[EUR! [EURJ
[EUR) (EUR] 

2013 

.Jallr 

2013 

Anpassungsbetrag 
QuallUI~QuallUI~

(VPlfVPlo·PF,) H4rtefall - element
omEFt [EUR)[EUR)
E~R 

1 

Ot>erngeooe den Übettregende 
anerllannten Kosten anefllannte Kosten Anpassung der

Referenzpreis
Jahr zu Grunde iegende für die Bnchalfung VIH1ustenerg'e(EUR/MWh) 

Menge von Venustenergle [EUR! 
(l<Wh) (EUR) 

2013 55,89 

Per10denllber- PenodenObef- PerlodenOber­
greifende Solcflcl'\.lng greifende Seldlerung greifende Saldlerung Sonstiges 


2006 2007 2008 (EUR) 

[8'RJ (EUR) [EUR) 


Anpassung dor 
Ver1ustanergle 

(EUR] 
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Anlage 3c Netzveränderungen TEN Thüringer Energienetze GmbH Co. KG Az.: BKB-17/1832-01 

Netzteilname; 

DatumNV; 

SuhVZella-Mehllo. Netzteile Albrechts, Oietztiausen, Vesser und Wichtshausen 

01.01 .2013 IAZ.: (BKS-1311832-710 1 

Jahr 
Erl0sobergr9nle 

[EUR) 

dallt!lltlafi nieht 
beeinflussbare 
KostenanteJle 

[EUR) 

PIZ 
[EUR) 

~Mnd nicht 
beeinflussbare 
Koslenanteile 

IEUR] 

Ert'IOhung der 
vorObergehend nk:ht 

beetnnussbaren 
Kostenanteile durch 

(VPl,Nf>lo PFJ 
[EUR] 

nicht abgeb:lute 
beeir11ussbare 
Kostenante le 

[EUR) 

EmOhung der nicht 
abgebauten 

beeinflussbaren 
Kostenanteile durch 

(VPl,NP1o-PF1) 

!EUR] 

EOG· 
erhOhu~ dun:ll 
Erwerten.Jngs· 

faktor 
[EURJ 

Jahr oes EWF­
Antrags 

-- - - - - -

2013 

Jahr 

2013 

Anpassungsbetrag 
(VPVVP!rPF,) 

amEA 
(EUR) 

QualitMs­
element 
[EUR] 

Hlttdal 
(EUR] 

Perfodenllber- PerfodenOber- PeriodenOber­
gralfoncte Saldlen.Jng greifende Sllldlerung greifende Saldierung 

2006 2007 2008 
[EUR) [EUR) (EUR) 

Sonsfive$ 
(EUR) 

Anpassung der 
Verlustenergle 

(EUR] 

Obertragende den Übertragende 

Jahr 
Referenzp,.is 
[EURIMWh) 

anerl<amten Kelten 
zu Grunde liegende 

Menge 

anerl<annte Kos1en 
fOr d1e Beschllfung 
llOll Vertustenergie 

Anpassung der 
Verlustenergie 

IEURJ 
(kWh) [El.Rl 

2013 55,89 
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Anlage 3c Netzveränderungen TEN Thüringer Energienetze GmbH Co. KG Az.: BKB-17/1632-01 

2~Ne!Z\le~nderung: ~N~~!!!?ll,____ ~_J__________________________________.:..._________________________ 

Netde. name: 

Datum P>N 

EmOn.mg der El'tlOhmg der nicht 
EOG­

dauemafl nicht vorübergehend rictrt vorübergehend nk:tlt nicht abgebaute at>gebaulen 
erMttung dureh

E r10sobefvrenze beelnflussti.re PIZ beeinflussbare beeln!lunberen beemnussbare beeinllus.sbaren Jahr des EWF-
Jahr 

(EUR) Kostenantelle (EUR] Kostenanteile Kostenanteile durch Kostenanteil& Kostenanteile durc.'1 
&weiterungs· 

Anln!Qs
faktor

[EUR) (EUR) (VPl(VJ:'lo-PFJ [EUR] (VPl(VPt...PFJ 
(EUR)

[EUR) (EUR) 

2013 

Jahr 

2013 

ObotWgende den 
anelkannten Kosten

Referenzpreis
Jahr zu Grunde liegende 

(EUR/MWh) 
Menge 
(llWh) 

2013 55,89 

Obertregende 
ane11u1Mte Koslen 
fOr die Beschalfung 
von Venustenerväe 

[EUR) 

Anpassung der 
Verlustenergie 

(EURJ 
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Anlage Je Netzveränderungen .TEN Thüringer Energienetze GmbH Co. KG Az.: BKB-17/1832-01 

Netzte lname: 

DatumNV: 01.01 .2013 IAZ: IBKS-1311832-712 1 

EmOhungder Esf10'1ung der nicht 
EOG-

dauerhaft nicht votObergellend nicht vonlbergehend nicht nicht abgebaute abgebauteo 
emOl'lung durt:te

ErlOsobefgrenze beeinnussbare PIZ beeinftussbare beeinftuS$baren beeinftussbare beelnftussbaren Jahr des EWF-
Jahr 

(E~l Kostenanteile (EUR) Kostenanteile Kostenanteile durch Kostenanteile Kostenanteile durch 
Etweiterungs-

Antrags 
(EUR] [EUR) (VPl,IVPl,,-PF~ [EUR) (VPl,IVP!,,-PF1) 

faktor 

[EUR) (EURJ 
[EURj 

2013 

Jahr 

2013 

Obertnigende den 
anerl(amten Kos1en

Rele renzprels 
Jahr zu Grunde liegende 

[EURIMWh] Menge 
[ltWh) 

2013 55,89 

Obe~de 
anerkannte Kosten 
fOr die Beschaltung 
von Vertustenergle 

[EUR] 

Anpassung der 
Verlustenergie 

(EUR) 
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2013 

Anlage 3c Netzveränderungen TEN Thüringer Energienetze GmbH Co. KG Az.: BKS-1711832·01 

DatumNV; 01.01.2013 IAZ: IBKS-1311832-713 1 
Netz1e1lname: 

ErtlOhung der Ertl6hung der nlchl 
EQG.

dauematt nicht vorObergehend nicht volilbefVehelld nlcnt nicht abgebaute abgebauten 
erMhlKlg durdl

beeinflussbare PIZ beeinflussbare beoinnusaboren beeinflussbare boelnflussbaren Jahr des EWF­Etl~zeJahr Erweiterungs­
[EUR) Kostllnantelle [EUR) Kostenanteile Kostenantetle durch Kostenanteile Kostenantotle durch Antrags

raktor
(EUR) [EUR) (VPl/VPl0 -PF1) [EUR) (VPlfVPl,,· PF,) 

[EUR!
(EUR) {EUR) 

Jahr 

2013 

Qualltltt· Pel'IOdenOber· Pal\odenllber· f>er10den0ber· 
greifende SaldieNng greifende Saldierwlg pfende S1ldlonmg 

2006 2007 2008 
[EUR) [EUR] [EUR) 

Sonstiges 
(EUR! 

0bet1r'agetide den 
aneltlannlen Kosten 

Referenzprois
Jahr zu Grunde Wegende

[EUR/MWh) 
Menge 
rir.WhJ 

2013 

Übertr8gttnde 
ane~nnte Kosten 
für die Betchalfung 
voo Verlustenergie 

(E~J 

Anpassung der 
Verlustenergie 

[EUR) 
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Anlage 3c Netzveränderungen TEN Thüringer Energienetze GmbH Co. KG Az.: BKS-1711832-01 

Netitei name: 

Datum NV. 01.01.2013 AZ:. BKS-'1311832-7 14 

Jahr Er!Osobergrenze 

reuRJ 

dauomall n cht 
beelntlussbllre 
Kostenantelle 

(EUR) 

PIZ 
[EUR! 

ErtlOhUng cter 
VOIObergehend nicht ~rg@lleod nicht 

beein!llJ$$bare beelnnussbaren 
Kostenanteile Kostenan1eile durch 

(EUR) (VPl/VPl.,-PFJ 

IEURJ 

- -

nicht abgebaute 
bee1nftussbare 
Kostenanteile 

(EUR) 

- - - -

ErtlOhung der nicht 
abgebauten 

beeinno»t>aren 
Kostenanteile dUrdl 

(VPIJVPl,,.PFJ 
[EUR) 

- - -­ -

EOG­
ertlOllung dl.rdl 
8-t'tetungs­

faktor 
(EUR) 

Jatn les EWF­
Antrags 

-­ - --­
2013 

Jahr 

2013 

Anp1sslßlgsbetrsg 
(VPl,NPl,,-PF,) 

amEFt 
EUR 

Qualltats· 
element 
(EUR} 

H!rtefall 
[EUR] 

PeriodenOber· PeriodenOber· Perioden0ber­
11reifende Saldlen.ing ureltende Saldierung grei fende Saldierung 

2006 2007 2008 
(EUR) (EUR) (EUR] 

Sonsflges 
(EURJ 

Anpassung der 
Vortustenerv„ 

(EUR] 

Jahr 
Refere11tpreis 

• (EUR/MWh) 

ObCrtnigende den 
1nei1<1mten Kosten 
zu Grunde legende 

t.tenge 
(ltWhJ 

Übert!9gende 
allO!Xamte Kosten 
ftlr die Besc:hatrung 
von Verlustenergie 

(EUR] 

Anpassung der 
Vertustenergio 

(EUR) 

2013 55,89 
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Anlage 2 - Vergleich der Werte von Netzbetreiber und BNatzA TEN Thüringer Energienetze GmbH Co. KG Az: BKB-17/1832-01 

Vergleich der Netzbetreiberangaben und der von der Bundesnetzagentur ermittelten Werte gern. § 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2014 


Rechtsgrundlage 

§ 5 Abs. 1 Satz 1 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

Beschreibung 

Erlosobergrenze (EOG) gemäß § 4 ARegV 

Erforderllche Inanspruchnahme vorgelagerter 
Netzebenen gemaß § 11Abs.2 Satz 1 Nr. 4 ARe·gv 

erzielbare Erlöse 

Verzlchtsbetrag in der Verprobun 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansatze 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV, § in EOG enthaltene Ansätze 
35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G 

Kostenveränderung Messung I Messstellenbetrieb 
inkl. Maßnahmen gem. § 21b EnWG 

NachrOstung von Wechselrichtern nach § 10 Abs. 1 
SysSlabV 

Kap1tafi<osten aus genehmigten Investitionsmaßnahmen 
nach § 23 ARogV 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansa.tze. 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 

in 'EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsächfich entstandene Kosten 
§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV Aufldsung des Abzugsbetrags nach § 23 Abs. 2a ARegV in EOG enthaltene Ansätze 

Differenz 

Sonsti es 

Saldo aus Einzeldifferenzen 

Angaben des Bundesnetz-
Netzbetreibers agentur 

[EUR) (EUR) 

361.450.195 362.264.142 
330.521.783 330.521. 783 

0 
30.928.412 31.742.358 

Abweichungen 
zu angesetzten 

Werten 
[EUR) 

813.947 
0 
0 

813.947 
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Anlage 3• Vergleich det Er16sobergrenz.en TEN Thüringer Energiene1ze GmbH Co. KG Az.: BK&-17/1832-01 

Vergleich Ertösobergrenzenbestandtelle 

Erfösobergrenu 

Formelbestandteile 

KA dnb 

KAvnb 

KAb 

Anpassung VPl1 I VPl0 - Pf1 

Anpassung der Er10sobergrenze gem. EWF•Bescl11uss 

0-Element 

Volatile Kosten 

Saldo Regulierungskonto 

Härtefall 

Sonstiges 

MEA 

Netzveriinderungen gemilll § 26 Abs. II - V ARegV 

Sonstiges 

Netzbetreiber BNetzA 

2014 2014 

356.197.775 362..264.142 

absolut relatlv 

~066 . 367 -1 ,7% 

Seite 1 von 1 
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Anlage 2 - Vergleich der Werte von Netzbetreiber und BNelzA TEN Thüringer Energienetze GmbH Co. KG Az.: BKS-17/1832-01 

Vergleich der Netzbetrelberangaben und der von der Bundesnetzagentur ermittelten Werte gem. § 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2015 


Rechtsgrundlage 

§ 5 Abs. 1 Satz 1 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 S..tz 2 ARegV 

Beschreibung 

Erlösobergrenze (EOG) gemäß§ 4 ARegV 

Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter 
Netzebenen gemaß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

nach § 4 ARegV zuläss e ErtOse 
erzielbare Erlöse 
Verzichlsbetrag in der VerprobUn 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV, § in EOG enthaltene Ansätze 
35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G 

Kostenveränderung Messung/ Messstellenbetrieb 
inkl. Maßnahmen gern.§ 21b EnWG 

NachrOstung von Wechselrichtern nach§ 10 Abs. 1 
SysStabV 

Kapitalkosten aus genenmigten Investitionsmaßnahmen 
nach § 23 ARegV 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsächltch entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansatze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV Auflösung des Abzugsbetrags nach § 23 Abs. 2a ARegV in EOG enthaltene Ansätze 

Differenz 

Sonsti es 

Saldo aus Einzeldifferenzen 

Angaben des Bundesnetz· 
Netz.betreiben agentur 

[EUR) [EUR] 

359.727.097 353.083.581 
349.455.434 349.455.434 

0 
10.271.663 3.628.147 

Abweichungen 
zu angesetzten 

Werten 
[EUR] 

-6.643.517 
0 
0 

·6.643.517 
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Anlage Ja Vergleich dar ErtösobergrellZßn TEN Thüringer Energiani1tte GmbH Co. KG Az.: BKS-1711832·01 

Vergleich Erlösobergrenzenbestandteile 

NelZbetrelbec BNetzA Abweichung 

2015 2015 absolut ralatlv 

Erlösobergrenze 353.995.341 353.083.581 91 1.761 0,3% 

Formelbestandteile 

KAdnb 

KAvnb 

KAb 

Anpassung VPJ, 1 VPl0 • PF, 

Anpassung der Erlösobergrenze gem. EWF-Beschluss 

Q-Element 

Volatile Kosten 

Saldo Regulierungskonto 

Härtefall 

Sonstiges 

MEA 

Netzveränderungen gernäll § 26 Abs. 11 - V ARegV 

Sonstiges 

Sefle 1von1 
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Anlage 2 - Vergleich der Werte von Netzbatraibar und BNetzA TEN Thüringer Energienetze GmbH Co. KG Az: BKß-17/1632·01 

Vergleich der Netzbetreiberangaben und der von der Bundesnetzagentur ermittelten Werte gem. § 5 Abs. 1 .ARegV des Jahres 2016 


Rechtsgrundlage 

§ 5 Abs. 1 Satz 1 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2. ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

Beschreibung 

Er1ösobergrenze (EOG) gemäß § 4 ARegV 

Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter 
Netzebenen gemaß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

nach § 4 ARegV zulässt e Erlöse 

erzielbare Erlöse 
Verz.ichtsbetrag in der Verprobung 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansatze 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV, § in EOG enthaltene Ansitze 
35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G 

Kostenveränderung Messung I Messstellenbetrieb 
inkl. Maßnahmen gern. § 21 b EnWG 

NachrOshJng von Wechselrichtern nach § 10 Abs. 1 
SysStabV 

Kapitalkosten aus genehmigten Investitionsmaßnahmen 
nach § 23 ARegV 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 

in EOG enthaltene Ansatze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV . Auflosung des Abzugsbetrags nach§ 23 Abs. 2a ARegV in EOG enthaltene Ansätze 

Differenz 

Sonsti es 

Saldo aus Einzeldifferenzen 

Angaben des Bundesnetz-
Netzbetreibers agentur 

[EUR] [EUR] 

380.329.548 372.842.665 

381.040.412 381 .040.412 

0 

Abweichungen 
zu angesetzten 

Werten 
[EUR) 

-7.486.883 
0 
0 
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z:. SKS-1711832--01 Anlage 3a Vergleich der Etiösobergrenzen TEN Thüringer Energienetze GmbH Co. KG A

Vergleich Erlösobergrenzenbestandteile 

Netzbetreiber BNetzA Abweichung 

2016 2016 absolut relativ 

Ertösobergrenze 378.037.214 372.642.665 5.194.549 1,4% 

Formelbestandtel ie 

KAdnb 

KAvnb 

l<Ab 

Anpassung VPl1 J VPlo - PF, 

Anpassung der Erlösobergrenze gem. EWF-Beschluss 

0-Element 

Volatile Kosten 

Saldo Regulierungskonto 

Härtefall 

Sonstiges 

MEA 

Netzveränderungen gernäß § 26 Abs. II - V AAegV 

Sonstiges 
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